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1 Ausgangssituation 

Gegenständlicher Bericht umfasst eine Zusammenfassung der Ergebnisse der strategischen Umwelt-
prüfung (SUP) im Zusammenhang mit der Windkraftnutzung in der Marktgemeinde Schwarzenbach 
(Bezirk Wiener Neustadt Land). Das Verfahren zur Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms 
wird vom Raum- und Regionalplanungsbüro RaumRegionMensch, DI Fleischmann (z;:zt. Obersulz) 
abgewickelt. 

Im Zusammenhang mit der Neuerlassung des sektoralen Raumordnungspmgramrm über die Wind-
kraftnutzung in Niederösterreich (LGBL. 8001/1-0) wurde eine strategische U iTIVi•::ltprüfung durchge-
führt. Dabei wurden für das Industrieviertel bereits umweltrelevante Aspekt::' •Jeprüft. Es erfolqte 
insbesondere eine Interessensahwägung der Windkraftnutzung vor a.Llem mit d.::1~ s.:hut;tinte:essen 
Ornithologie, Landschaftsbild und Erholung. 

Weiters wurde schwerpunktmäßig die Sicherung größerer von Windkraftanl.agen weitgehend unbeein-
flusster Landschaftsräume zur Vermeidung von Überbelastung der Region Industri~viertel sowie das 
Freihalten der Waldgebiete von Windkraftanlagen zur Sicherung naturnaher Naherholungsräume, zum 
Schutz des Landschaftsbildes und zur Sicherung ökologisch wertvoi.ler Lebensräume in einer sonst 
eher ausgeräumten Agrarlandschaft untersucht. Darüber hinaus wurd~ das Freihalten des Land-
schaftsgroßraumes Bucklige Welt und Wechsel untersucht, dabei jedoch zwei geeignete potentielle 
Zonen am Rand der Buckligen Welt (darunter auch gegenständliche Zone) im Sinne der regionalen 
Ausgewogenheit festgelegt. 

Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert di~ im Zusammenhang mit der beabsichtigten Realisie-
rung des Windkraftpotenzials im Gemeindegebiet von Schwarzenbach (vorgesehene Widmungsaus-
weisung von Gwka Grünland-W\ndkraftanlagen) zu erwartenden Umweltauswirkungen (in Form eines 
Umweltberichts, als Zusammenfassung der Ergebn1sse der strategischen Umweltprüfung SUP). Vor 
dem Hintergrund der bereits durchgeführten strategischen Umweltprüfung im Zusammenhang mit 
dem überortliehen Raumordnungsprogramm (sektorales Raumordnungsprogramm) umfasst diese stra-
tegische Umweltprüfung auf Ebene des örtlichen Raumordnungsprogramms daher in erster Linie jene 
Aspekte, die auf der regionalen Ebene in einem nicht ausreichenden Detailierungsgrad erfasst wer-
den konnten bzw. e!st a•.11' diese( konkreten Planungsebene einer Umweltprüfung unterzogen werden 
können. 

Zusätzlich sei hier noch anzumerken, dass bereits in der Vergangenheit ein Windpark in der Markt-
gemeinde Schwarzenbach geplant war und auch bereits Verfahren zur Änderung des Flächenwid-
mungsplans eingeleit'E:t wurden. Aufgrund damals noch offener, ungeklärter Fragen, vor allem bezüg-
Lich der Ornithologi·~, wurden die Verfahren zurück bzw. ruhend gestellt. 



1.1 Ausgangssituation und Voraussetzungen 

In der Marktgemeinde Schwarzenbach ist ein Windpark mit 6 Windenergieanlagen (WEA) vorgesehen. 
Die Standorte der WEA befinden sich allesamt im äußersten Norden des Gemeindegebiets direkt an 
der Grenze zum Nachbarbundesland Burgenland. Das Projekt wird von der Ventureal Projekt GmbH 
betrieben, in der Umsetzung ist zusätzlich die Energiewerkstatt Consulting GmbH (EWS) beteiligt. 

Die vorgesehenen Widmungsflächen sind lt. sektoralem Raumordnungsprogram m über di 'i:' Windkraft-
nutzung in Niederösterreich (LGBl. 8001/1-0) in einer Zone gemäß § 20 Abs. 3b NÖ ROG 2014 gele-
gen. Es handelt sich um die Eignungszone IN 19, Wl(:khe sich vollständi:J im Gemeindegebiet ·~on 
Schwarzenbach befindet. 

Die Mindestabstände gemäß NÖ Raumordnungsgesetz 2014 zu m Wohnbaulan'1 bzw :;onstigen, 
schutzwürdigen Widmungen und Nutzungen der Standortgemeinde we rdP.n eingehalten . Die )\lindest-
abstände zum Wohnbauland der Nachbargemeinden (bzw. sonstigen schutz1Nürdigen Widmungen und 
Nutzungen) werden ebenfalls eingehalten. Die nächstgelegenen OrtschaftEn .. Siedlungen, Wohnge-
bäude, etc. sind Schwarzenbach, Forchtenstein, Sieggraben und Hamath. Zu sämtlichen Bauland-
widmungen beträgt der Abstand über 2.000 m und ist daher kein~ Zustimmung einer der Nachbar-
gemeinden für das gegenständliche Projekt nötig (vgl. Projektbeschreibung EWS, 2016). 

Gemäß NÖ ROG 2014 muss bei der Widmung von Grüntand-Windkraftar.;lagen eine mittlere Leistungs-
dichte des Windes von mindestens 220 Watt/m 2 in n o m Höhe über dem Grund vorliegen. Bei ge-
genständlichem Projekt Liegt die mittlere Leistungsdichte des Windes bei ca . 270 W/m 2 und wird 
somit die geforderte Leistungsdichte am Standor t erreicht bzw . deutlich überschritten (vgl. Projekt-
beschreibung EWS, 2016). 

Im Energiefahrplan 2030 des Landes Niederösterreich ist festgehalten, dass der gesamte Stromver-
brauch des Landes bis 2015 (bereits ge ,,väh rlei~tet) sowie 50 % des Gesamtenergieverbrauchs bis 
2020 durch erneuerbare Energieträger gewährleistet werden kann. Dahingehend kann der gegen-
ständlich geplante Windpark einen sinnvollen Beitrag leisten. Hinsichtlich der Errichtung der Wind-
kraftanlagen in einem Waldgebiet besteht im NÖ Energiefahrplan 2030 das klare Bekenntnis zur Nut-
zung der Windenergie in Wirtschafts'I'Jäldern. 



1.2 Projektbeschreibung 
Der geplante Windpark ist mit 6 Windenergieanlagen geplant. Die Festlegung auf eine WEA-Type 
scheint dem Projektbetreiber zum aktuellen Zeitpunkt wenig sinnvoll, auch die zugehörigen Naben-
höhen sowie die Punktgenaue Lage der Anlagen können noch nicht als definitiv angesehen werden. 
Jedoch können die nachfolgenden Angaben zu Typ, Nabenhöhen und Standorten als wahrscheinlich 
für die Umsetzung angesehen werden. Die SUP (bzw. der Umweltbericht) bezieht sich ebenfalls in 
ihren Untersuchungen der Schutzgüter und Ausführungen dazu auf die im Projektbericht angegebe-
nen Kenndaten (vgl. Projektbeschreibung EWS, 2016). 

Die vorgesehenen Anlagen sind vom Typ V126-3,3/3,45 MW des Hersteller·s Vestas mit einer Nenn-
leistung von 3,45 MW, einem Rotordurchmesser von 126 m und einer Nabenhöhe v·on 5 x 117 m und 
1 x 137 m. Es ergibt sich somit eine Windparkleistung von insgesamt 20,7 MW (vgt. Projektbescn rel-
bung EWS, 2016). 

Darüber hinaus sind Kranstellflächen, Montageflächen und gegebenenfaU.s Lagerflächen für die Er-
richtung der WEA sowie für den laufenden Betrieb (Reparatur- und Wartungsarbeiten) notwendig. 
Die Zufahrten zu den Standorten erfolgt über das im Projei<tgebiet bestehende Wege:1etz, welches für 
den Baustellenverkehr und den Transport der einz·~lnen WEI\-Komponenten adaptiert werden muss 
(Befestigung und Verbreiterung). Teilweise sind Anlagenzufahrten auch neu zu errichten (vgl. Pro-
jektbeschreibung EWS, 2016). 

Die geplanten WEA befinden sich im Norden des Gemeindegebietes von Schwarzenbach auf einem 
bewaldeten Höhenrücken im Süden des Rosaliengebirges auf einer Seehöhe von etwa 585 m bis 645 
m uNN. Die Anlagenstandorte wurden so ge·~vählt, dass de r komplette Rotorbereich in Niederöster-
reich liegt. Die Abstände der einzelnen WEA ZIJeinander sind so gewählt, dass die Flächen unter Be-
rücksichtigung der Topografie, optimal ausgenutzt werden. Die erforde:lic.hen Mindestabstände zwi-
schen den Anlagen gemäß HersteUer (Standsicherheit, Betriebsfestigkeit) sowie die Mindestabstände 
zu bestehenden Anlagen werden eingehalten. 

Generell soll die Errichtung des Windparks zu einer nachhaltigen, risikoarmen und klimaschonenden 
Erzeugung elektrischer Energie durch die Nutzung der Windenergie am Projektstandort beitragen. 
Durch diesen Beitrag kann die Produktion elektrischer Energie in Österreich gestärkt und können die 
Stromimporte nach Österreich respeabe die Abhängigkeit von nicht heimischen Energieträgern ver-
ring-ert werden. 
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AbbHdung 1: Lage der geplanten WEAs des Windparks Schwarzenbach (EWS, 2016) 



1.3 Raumordnungsrechtliche Voraussetzungen 

1.3.1 Mindestabstände gemäß NÖ ROG 2014 

Gemäß dem Niederösterreichischen Raumordnungsgesetz 2014 sind bei Windkraftanlagen folgende 
Mindestabstände einzuhalten: in der Standortgemeinde 1.200 m zu gewidmetem Wohnbauland und 
Sauland-Sondergebiet mit erhöhtem Schutzanspruch, sowie 750 m zu landwirtschaftlichen Wohnge-
bäuden und erhattenswerten Gebäuden im Grünland (Geb), Grünland-Kleingärten und Grünland-
Campingplätzen. Wird ein Abstand von 2.000 m zu gewidmetem Wohnbautand in de\ Nachbarge-
meinde unterschritten, so ist die Zustimmung der Nachbargemeine erforderlich (vgt. NÖ ROG, 20'14). 

Die Mindestabstände in der Standortgemeinde Schwarzenbach werden bei der gegenständlichen PLa-
nung eingehalten. Die nächstgelegenen, zu berücksichtigenden Widmungen in der Gemeinde 
Schwarzenbach und deren Entfernung zur nächstgelegenen geplanten WEA tauten vvie foL:~t: 

Widmung WEA Abstand zu WEA An!a· i Abstand zu WEA Wid-
' genmittelpunkt ! mungsfläche 

Geb ( erhaltenswertes Ge- SB-01 870 m 760 m 
bäude im Grünland) 

Geb SB-02 1.310 m 1.160 m 

LW-Wohngebäude SB-05 ·1.180 rn 1.120 m 

Tabelle 1: Abstände der WEA in der Standortgemeinde 

Somit werden in der Standortgemeinde selbst sämtliche Mindestabstände tt. NÖ ROG eingehalten. 

Die Abstände zu den relevanten Widmungen und Gebäuden der Nachbargemeinden betragen für alte 
WEA über 2.000 m und somit werden au•:h hi?.r die Vorgaben des NÖ ROG hinsichtlich der Mindestab-
stände eingehalten: 



Widmung WEA Abstand WEA zu An La- Abstand WEA zu Wid-

genmittelpunkt mungsfläche 

Forchtenstein (Bauland- SB-01 2.320 m 2.170 m 
Wohngebiet) 

Hamath (BW) SB-01 2.120 m 2.000 m 

Forchtenstein (BW) SB-03 2,850 m 2.730 rn 

Sieggraben (BW) SB-04 2.390 m 2.290 m 

Sieggraben (Bauland ge- SB-05 2.600 m 2.4lf0 m 
mischtes Baugebiet) 

Forchtenstein ( BW) SB-06 2.325 m 2.170 m 
' 

Tabelle 2: Abstände der WEA in den Nachbargemeinden 

Aufgrund der oben angeführten Abstände der Windenergieanlagen zu den relevanten Widmungen 
kann festgehalten werden, dass auch die Mindestabstände zu den Nachbargemeinden lt. NÖ ROG 
eingehalten werden. 

1.3.2 Windleistungsdichte gemäß NÖ ROG 2014 

Gemäß NÖ ROG 2014 § 20 Ab.s. 3a muss am Standort der Widmung Grünland-Windkraftanlage (Gwka) 
mindestens eine mittlere Leistungsdichte des Windes von 220 W/m 2 in 130 m Höhe erreicht werden. 

Laut Projektbeschreibung (EWS 2015) beträgt di e mittlere Leistungsdichte in einer Höhe von 130 m 
üNN ca. 270 W/m 2

• Die geforderte mittlere Leistungsdichte ist daher gegeben. 



1.3.3 Sektorales Raumordnungsprogramm Windkraftnutzung 

Das sektorale Raumordnungsprogramm über die Windkraftnutzung in NÖ legt potentielle Eignungs-
flächen für die Widmung von Windkraftanlagen fest, um durch eine ausreichende Anzahl an Wind-
kraftanlagen die Erreichung der Ziele des NÖ Energiefahrplans 2030 erreichen zu können. 

Mit der Kundmachung im Landesgesetzblatt am 20. Mai 2014 wurde das sektorale Raumordnungspro-
gramm über die Windkraftnutzung in Niederösterreich (LGBl. 8001/1-0) rechtskräftig. Vorausgegan-
gen ist diesem neuen Sachraumordnungsprogramm ein mit der 20. Novelle des NÖ Raumordnungsge-
setzes im Mai 2013 veranlasster, einjähriger Widmungsstopp (Widmungsmoratof1um). 

Mit dem sektoralen Raumordnungsprogramm wurden potentielle Eignungszonen ausgewiesen, in 
denen im örtlichen Raumordnungsprogramm die Widmung Gwka (Grünland -Winclkraftanlage) vo··ge-
sehen werden kann. Außerhalb dieser potentiellen Eignungszonen für die Wind kraftnutzung sind 
aufgrund dieser überörtlichen Raumordnungsvorschrift keine Gwka-Widmungen mehr zuläs'>ig. 

Die vorgesehenen Widmungsflächen· befinden sich allesamt in der Eignungszone IN 19, die sich zur 
Gänze in der Marktgemeinde Schwarzenbach befindet. 

1.3.4 Rechtliche Grundlagen Burgenland 

Im Burgenland wurden Eignungszonen für d·ie Widmung bzw. Errichtung von Windenergieanlagen 
festgelegt. Bei dieser Festlegung wurde darauf geachtet. el nen Mindest3bstand von 1.000 m zu Bau-
land bzw. Siedlungsgebieten einzuhalten. 

Aufgrund der großen Abstände der geplanten WEA zu bestehenden Siedlungsgebieten und Wohnge-
bäuden wird der Mindestabstand von 1.000 m zu maßgeblichen Widmungen im Nachbarbundesland 
Burgenlar1d auf jeden Fall eingehalten. 



1.4 Änderungsanlass 

1.4.1 Ausgangssituation 

In der Marktgemeinde Schwarzenbach ist ein Windpark mit sechs Windenergieanlagen geplant. Die 
Standorte befinden sich im äußersten Norden des Gemeindegebiets von Schwarzenbach, direkt an 
der Grenze zum Burgenland. Von der gegenständlichen Änderung sind folgende Grundstücke betrof-
fen: 

Gwka Standort Grundstücke 

SB-01, SB-06 1/1 

SB-02, SB-03 10/2, 10/3, 10/12, 11/1, 11/2, 11/7, 11/8, 
11/9, 11/20 

SB-04 11/4, 11/5, 11/6 

SB-05 11/12, 11/13 

Tabelle 3: von der Umwidmung betroffene Grundstücke 

1.4.2 Änderung 

Die Widmungen der betroffenen Grundstücke (derzeit alle Gri:lnland Land- und Forstwirtschaft) sollen 
im Zuge der gegenständlichen Widmungsänderung in Gwka (Grünland-Windkraftanlagen) geändert 
werden. Die Umwidmungsflächen ergeben sich einerseits aus den benötigten Fundamentflächen für 
die Winde1iergieanlagen, andererseits aus Kranstell- und Montageflächt~n. Sämtliche Vorgaben gemäß 
NÖ ROG werden erfüllt (Mindestabstände, Mindestleistungsdichte, Lage in der § 20 Zone). Jene 
SchutzgUter, die im Widmungsverfahren zu Windk1aftanlagen beurteilungsrelevant sind, werden im 
Umweltb'2richt entsprechend untersucht und die Untersuchungsergebnisse erläutert/ dokumentiert. 



1.5 Referenzrahmen 

1.5.1 Umweltzustand I Gemeindeumweltdokumentation 
Den Referenzrahmen für nachstehende Prüfungen der Umweltauswirkungen der beabsichtigten Wid-
mungsmaßnahmen bildet eine Dokumentation des derzeitigen Umweltzustandes der Gemeinde. 

Die dahingehende Gemeindeumweltdokumentation wurde vom Raum- und Regionalplanungsbüro 
RaumRegionMensch, DI Fleischmann (2224 Obersulz) erstellt: 
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SCREENING Formuior ---- --· -----------~----· 

2) w .... , 

l) Luft, Klima 

Versieg•lungsgrad 

Grundwasser-Qualität 

Grundwasser·OU<Ontität 

Oberll:ichrngewässer-Qual1tät 

Verunreinigung au< Anlagen (Hausbo• nd, 
lndustlie, Freizeit .. ) 

Venmreinigung 1us 1/erbhr 

Durclllüftung, Mikroklima 

4) Notur, Londschoft NATURA 2000 

NO Maturschutz 

sonstige n•turräumliche Besondem·o!ittn 

Erholungsfunktion 

GZ .~:l67-7 /l 6 

Im 1-:?nt r.l lll•t: ~eringef bis mlttlerer Versietjehm~~ ~rad 

~uß~1 haLb des Zentralort es: Streusiedlu ngen mi~ ~!-!~: .~•echend geringem Ve. ;i-::~J ~:.i•19.>~;: ~ ·' 

~ .. 1 -;~m•md•geb et belindtn sl<h •nsg•s.ofT' ~ :~s • ·httich• S<huUg• blt tt . " "' •••On befinden 
si<lllm mittlgM Teil dB Gemclnd~eb\ets 1,, der tiJh,. ,., ' •qsachse tntlang d•r Llndtssir1ße Lll J '8 
(~ru n dSIJJcke Nr. J5B8, 2 •nd 8112)1 ). Ortl -.t>tte<t slno • , • 1••1 •lonuHn<J n in dM Orutt'lltn fggen-
bu< ~ . Gl;11gr.tbtn und IIO<htelgoabrn (GrundstOcke !Ir. 204. · ·- ' I ,~" • Ein " •ltrr•s liegt ~· dpr ostll-
t iwll Gemewd~g o e •ur ltn O•uttiL S<htihlerl (Grundstil<k 'H. l6911i · ·~~.u~ JOl'l 

keine Altlarten "orhanden 

] ca. 782 mm Jatfresnittk- • .. J 

l aut GewassMgiitehrta ~er<iste!'ekh 2007 keiro<t B<•Mungen de~ Bäche im ~eindegebi<ot 'IOrhanden. 

Venmrflinig'l n~~·n '"...:tn;.:h . .:tchllrh durch Hausb(and und \io?•!llo?hr. keine Indu!itri{l'b~triebe. 

: Seehohe des Hauptort~s: 383 "' 

lm sücUkh H .. ,,J ~ 'Chh' Gltnf1ndeog~ ,, ~ '~" t~~n ~itl 1 dn L..tlndsctlilfbsthua·gto tt s:ow'ko dfr r•a· 
tw·p;~it L~ttd.sftt 81 &h · • lt.~ ttö •• '•~) 

tr. R'9lt>n•t• m h umo: • J ' orog~mm 'Ni9MI Neu, · • ,,t,en sind mehtere l.ondwlotsfhiltll<h• 
'lorungzontn im G..me>n~>- •1 ;, j~ ~usgewlr~en . O.r ub .. "'' ··• >dtehr vln~ Fe~tl1'gun9 eh•~• ~il'diu ng>
g r•lll~ om nordQstllch•n s.- •' I des Ortsgtbietes von Sth , ~nblch (Oo~IJ. . I!t?tOlO '•• ._...,.""''*"""•] 
Hügelig~ l..lnd•chaft der Bun~~n Welt. 
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Es O<s., ., hinaus ~ne alt~emeine Erholungsfunktion der Naturjl..lnd><haft im Gometndegebiet 
. so..S. ~n Waldg~biet ostlieh der Ortschaft S<hwarzenbach mit au.IIJewiesenl!f Erholungsfunktion (MuseumY. 
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5) Gefahren für die , Immissionen aus Anlagen (lärm. Geruch. 
menschliche Gesund- : Erschütterungen ) 
heit und für Sochwer-
te Immissionen aus dem Verkehr (Larm, 

· Erschlittern ngen) 

Unfallgefahren 

standortgefahren 

Störung anderer Nutzungen durch Hang· 
Nilsser 

Störung anderer Nutzungen du rch Hoch· 
Nasserabfluss 

SCREE':VlNG Fc:~ular 

; dorf. molungse nric u g n lt. W~ d nt ~~o< NÖAtw]. 
·---, 

I 
-------------------------~ Immissionen durch Hausbrand. 

; Ansonsten keine snrk emittierenden IndU', lO!!-, Bi!'tri4!11s· ~o-<r n,>;~anlaqen. 

Landesstraßen LH 148. 

Keine bes~nderen Unf•Utoäufungspunlte o.o<1d ... ·~"e Unf•ltgefahr ~hnrrt. 

Gefährdungspotential HQ )!1,'1-ffl JIJQ im gl'samt..r. ;~lauf des Horaulrachs und Schwao:zenbachs im &.!mein-
~ {~le: Hor:J iiorhwassotrre•~l'll!. ~0 ~ l~..).ö.}. 

i'l."l.! ww P'~ -i<ofah renzonen (WL1-G.tli..t.;>l •1Vfh~ndm (in den Graben). [Ouoilio< ~ri >tl" J 

6) Kultur, Ästhetik ' Archäologie, kulturelles- Erbe. Deo1 nat:""' ~ ~d bz"' ' " ln der ~nde $r eh ITI'I'Hn unter Den•mal~ hUTZ z.S.: orleftlgre tto-
'"' ' . 11f' hl. B•T1 holom~us ). schut2 hensitdlung Bur~ • • ii~r9noirn. SrlrNaa•nb 

i !lltsbild. Siedlungsstruktur 

Landschaftsbild 

St.r~doof. teiLw..,~e lß ~""hlow'" "' ll•u~ _j5<'1W<'lteoung•n in form fl'ei~1ehro<lff i Vl •mlli· 
1 ~lo:;lu oer. Im Martt groc.td 5 v"'tmr un9 mi! Dre'l~· ~d otiM~n Yiemhol~n ta,..uo: lloo» >o<t.:lo<Oooou] 

' H~•pts.>chlicn land- un ·~ ·~oortso hattlith !J"I1u1Zl? !Ud!en. Jn tbchen Kuppenlagen lancllri>tsrhaft . steile 
•IMte Graben~in '"~e- Lands!*r BP•ge 3l5 Domin..-ul' . .ll.u.uittlutu((n (r~u~urn~1mm . llf!ltl'!ndcui . 



1.5.2 Abgrenzung des Untersuchungsrahmens 

Die im Zusammenhang mit der gegenständlichen Umweltprüfung beabsichtigten Untersuchungen 
wurden in einem vorgelagerten Bearbeitungs-/Verfahrensschritt der Umweltbehörde mitgeteilt (Dar-
stellung des beabsichtigten Untersuchungsrahmens I Scoping) (siehe unten). 

Die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens für die gegenständliche, strategische Umweltprüfung 
wurde vom Raum- und Regionalplanungsbüro RaumRegionMensch, DI Fleischmann (2224 Obersulz), 
erstellt. 

Die Vollständigkeit dieses Untersuchungsrahmens wurde von der Umweltbd1örde prinzipiell bestä-
tigt. Dr. Haiderer (RU1) merkt zusätzlich an, dass einerseits mit der Bezirksforstinspektion Wr. Neu-
stadt Kontakt aufzunehmen sei und andererseits eine rechtliche Klärung aufgrund der Grenzlage zum 
Burgenland durchzuführen sei. 

Der Amtssachverständige, Dr. Haas (Amt der NÖ Landesregierung, 802), weist zusätzlich dar auf hin, 
dass seitens des Fachbereiches Naturschutz massive artenschutzrechtliche Bedenken bestehen und 
dass eine strategische Umweltprüfung jedenfalls zu klären hat, ob die Vorgaben der FFH-Richtlinie 
zum Artenschutz im Hinblick auf die Vermehrungsstätten und Tötungsrisiko eingehalten werden. 
Dabei sind internationale Standards wie das Helgotänder Papier (Abstandsempfehlungen für Wind-
energieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten der 
Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten) zu berücksichtigen. Dahingehend werden im Um-
weltbericht die nötigen Untersuchungen durchgeführt. 
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Marktgemeinde Schwarzenbach/ Bez. Wiener Neustadt Land 
Umweltbericht Windkraftnutzung 

2 Untersuchungsergebnisse 

2.1 Untersuchung der Auswirkungen auf Schutzobjekte 
Im Rahmen der vorliegenden, strategischen Umweltprüfung wurden folgende, vertiefende Untersu-
chungen in Form von spezifischen Fachgutachten durchgeführt: 

"Windpark Schwarzenbach - Projektbeschreibung". EWS Energiewerkstatt Consul.tinq GmbH (Jänner 
2016, Munderfind) 

"Windpark Schwarzenbach - Schalltechnischer Bericht für die Umwidmur.g". EWS Energiewerkstatt 
Consulting GmbH (November 2015, Munderfing) 

"Windpark-Schwarzenbach - Schattenwurftechnische Untersuchung für die Umwidr.wng". EWS Ener-
giewerkstatt Consulting GmbH (November 2015, Munderfing) 

"Windpark Schwarzenbach - Fachbeitrag zur strategischen Umweltprüfung - Bericht Tiere, Pflanzen 
und Lebensräume". Technisches Büro für Biologie Mag. Dr. Rainer Raab (Jänner 2016, Deutsch-
Wagram) 

"Fachbeitrag zur strategischen Umweltprüfung - Untersuchung der ·visuellen Auswirkungen des ge-
planten Windparks Schwarzenbach". RaumRegionMensch, DI Fleischma11n (April 2016, Obersulz) 
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Marktgemeinde Schwarzenbach/ Bez. Wiener Neustadt Land 
Umweltbericht Windkraftnutzung 

2.1.1 Mensch I Siedlungswesen - Auswirkungen durch den erzeugten Schall 

2.1.1.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 

Windenergieanlagen erzeugen im Betrieb Schallemissionen, die Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch nach sich ziehen können. Daher werden mittels eines Fachgutachtens, erstellt von der EWS 
(Energiewerkstatt Consulting GmbH, 2015), die Schallemissionen der geplanten Windenergieanlagen 
geprüft und bewertet. Für die Bewertung relevant sind dabei vor allem die Planungsrichtwerte gemäß 
der Verordnung über die Bestimmung des äquivalenten Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen, 
LGBl. 8000/4-0. Hierbei sind folgende Werte einzuhalten: 

Sauland-Wohngebiet und Bauland Agrargebiet 55 dB{A) unter tags und 45 dB(A) nachts; Bauland 
Kerngebiet 60 dB(A) unter tags und 50 dB(A) nachts. 

2.1.1.2 Untersuchung der Auswirkungen 

Durch die Untersuchungen der EWS, die diesem Bericht zugrunde liegen, wurden die schalltechnisch 
zu erwartenden Auswirkungen des geplanten Windparks Schvhlf7~nbach auf die nächstgelegenen 
Wohngebiete untersucht. Ziel ist, die zu erwartenden, schalltechnischen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter, insbesondere das Schutzgut Mensch .. w untersuchen. 

Die Untersuchung bezieht sich auf folgende Punkte C11l. EWS, 2015): 

• Darstellung der Schallemission,~n und 8e;echnung der S·:haLLimmissionen der Windenergieanla-
gen WEA SB-01 - WEA SB-06 im Untersuchungsgebiet u;r. die Windenergieanlagen des WP 
Schwarzenbach. 

• Darstellung der Schallimmissionen der geplant~n WEA SB-01 - S8-06 an den exponiertesten 
Nachbarschaftspunkten, an welchen eine veränderte Schallsituation zu erwarten ist. 

• Gegenüberstellung der Gesamtschalllrnrniss·ionen durch den WP Schwarzenbach mit den Grenz-
werten der Immissionspunktwidmung. 

Die der fl.:r~chnung zugrundf: liegenden Immissionspunkte wurden an den exponiertesten 
Wohnr!achbarschaftsgebieten festgelegt. 
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Marktgemeinde Schwarzenbach/ Bez. Wiener Neustadt Land 
Umweltbericht Windkraftnutzung 

1-

1-
" 

- -----·----· ---- ---- --- ---~ 

I 

i 

Abbildung 2: Darstellung der ausgewählten Immi.$sfonspunkte Schall (EWS, 2015) 
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Marktgemeinde Schwarzenbach/ Bez. Wiener Neustadt Land 
Umweltbericht Windkraftnutzung 

IPl Forchtenstein (BW) 

Koordinatensystem Geodätisches Datum 

BMN M34 MGI (Hermannskogel) 

UTM Zone 33 WGS 84 

IP2 Hackbichl (Geh) 

Koordinatensystem Geodätisches Datum 

BMN M34 MGI (Hermannskogel) 

UTM Zone 33 WGS 84 

IP3 Hackbichl am Berg (Glf) 

Koordinatensystem Geodätisches Datum 

BMN M34 MGI (Hermannskogel) 

UTM Zone 33 WGS84 

IP4 Randschuhleiten (Geh) 

Koordinatensystem Geodätisches Datum 

BMN M34 MGI (Hermannskogel) 

UTM Zone 33 WGS 84 

IPS Eggenbuch (Glf) 

Koordinatensystem Geodätisches Datum 

BMN 1"-1 34 MGI ( Hermannskogel) 

un 1 zr.,w 33 WGS 84 

IP6 Riegel (BM) 

Koordinatensystem Geodätisches Datum 

BMN fv1 34 Mc~r fHE•!-r··;annskogel) 

' UTf\<1 Zone 3} !r'-.'.3S s.~ I 

' 

Tabelle 4: LagB d-er Kmmissionspunkte {EWS, 2015) 

Rechtswert 

749.668 

599.620 

Rechtswert 

749.650 

~> •9.649 

Rechtsw ert 

749.622,8 

599_630 

Rechtsw ert 

750.383 

600.393 

Rechtsw ert 

751.347,0 

601.362 

Rechtsw ert 

753.301,6 

603.325 
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Hochwert 

284.363 

5.283.592 

Hochwe.rt 

281 E-46 

5.280 .876 

J Hochwert 

281 161 ,5 

5.280 .3Sll 
' 

Hochwert 

2 80.961 

5.280.204 

Hochwert 

280.658,2 

5.279.918 

Hochwert 

280.127,8 

5.279.421 
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Marktgemeinde Schwarzenbach/ Dez. Wiener Neustadt Land 
Umweltbericht Windkraftnutzung 

Abstände der WEAs zu den Immissionspunkten [m] 
WEA 

IP1 IP2 IPl IP4 IPS IP6 

SB-01 2.293 867 1.239 1.210 1.815 3.595 

SB-02 2.499 1.332 1.609 1.308 1.587 3.174 

SB-03 2.557 1.744 2.0 14 1.638 1.696 3.026 

SB-04 2.947 2.149 2.355 1.849 1.627 2.643 

SB-OS 3 .089 1.806 1.944 1.378 1.182 2.521 

SB-06 2.295 1. 112 1.455 1.310 1.772 3 454 

Tabelle 5: Abstände zwischen den Anlagen und den Immissionspunkten (EWS. 2015) 

Untersuchungsraum 

I 

Als schalltechnisch relevanter Untersuchungsraum ist jener Bereich heranzuziehen, in dem Schal-
Limmissionen noch einen relevanten Einfluss auf die Lärmtechnische Ist-Situation haben. Darüber 
hinaus muss der Untersuchungsraum so groß sein, dass die gegens1:ändlichen, b~triebskausalen Im-
missionen bis ::: 25 dB(A) darstellbar sind. Für das zugrunde Liegende Projekt lässt sich daher eine 
Entfernung von etwa 2.500 - 3.500 m abschätzen . In nachfolgendter Abbildung ist der Untersu-
chungsraum dargesteLLt, innerhalb diesem alle relevanten Nachbarschaftsliegenschaften und somit 
die exponiertesten Immissionspunkte und Gebäude, an wetchen die zu erwartenden Lärmtechnischen 
Auswirkungen untersucht werden sollen, liegen (vgl. EWS, 2015). 
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Marktgemeinde Schwarzenbach/ Bez. Wiener Neustadt Land 
Umweltbericht Windkraftnutzung 

Abbildwtg 3: Darstellung des Untersw:tw11~,;raums zum Sche~litechnischen Gutachten (EWS, 2015} 
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Marktgemeinde Schwarzenbach/ Bez. Wiener Neustadt Land 
Umweltbericht Windkraftnutzung 

Die Grenzwertkriterien für das Bundesland Niederösterreich finden sich in der Verordnung über die 
Bestimmung des äquivalenten Dauerschallpegels bei Baulandwidmungen, LGBL 8000/4-0, und lauten 
wie folgt: 

Widmung Tag Nacht 

Sauland-Wohngebiet 55 dB(A) 45 dE' i .~ ; 

Sauland-Agrargebiet 55 dB{A) 45 -JB(A) 

Sauland-Kerngebiet 60 dB{A) 50 dB(A) 

Tabelle 6: Grenzwerte lt. Verordnung über die Bestimmung des äquivalenten Dauerschallpe!~ei~ bei Bauland•.;,hll'iiUn-
gen (EWS, 2015) 

Darüber hinaus schlägt auch die ÖAL-Richtlinie Nr. 36 Blatt 1 Planungslichtwerte hinsichtlich der 
Immissionswerte vor: 

Niederösterreich 

Bauland(§ 16 NÖ ROG 1976) i Aquivalenter Dauers(.hallpegel in dB 

Nutzungsart I Tag Nacht 

(1) Immissionswerte J 
a ) Wohnge biete, Agrargebi ete HJ!d 

Gebiete für erhalten!"W'!!rte I ~:; 45 
Ortstrukturen I 

I 

b) Kerngebiet ! 60 I 50 

Tabelle 7: P\anungsrichtwerte lt. ÖAL-Richtlinie {EWS, 2015) 

Burgenla~d 

/ Gebietsbezeichnung gemäß Vorschlag für den Planungsrichtwert 
~Raum~lanungsaesetz dB A-bewertet 

L Tag Nacht 
- ----

Wohngebiet 50 (55 ) " 2
) 40 (45)*) .. 

i Dongebiet 55 45 ,_._ 
: Ge-:.chäftsgebiete 60 50 

Industriegebiete 
r---- - --- -

--* •=) --* •) 

Betriebsgebrete 65 55 

Gemischte Baugebiete 60 (65) " ) 50 ( 55 ) .. ) 

Baugebiete für Erholungs- oder 
50 (55) 40 (45) Fremdenverkehrseinrichtungen 

Tabelle 8: Planungsrichtewerte lt. Raumplanungsgesetz Burgenland {EWS, 2015) 

GZ. 3.667-7/16 April2016 Seite 24 



Marktgemeinde Schwarzenbach/ Bez. Wiener Neustadt Land 
Umweltbericht Windkraftnutzung 

Zusätzlich gibt auch die ÖNORM S 5021 Richtwerte für die Zulässigkeit von Beurteilungspegeln vor: 

Kate-
Beurteilungspegel, 

lr, DEN Gebiet Standplatz in dB gorie 
Tag Abend Nacht 

in dB 

1 Ruhegebiet, Kurgebiet 45 40 35 45 
Wohngebiet ln Vororten, Wochen-

2 endhausgebiet, länd liches Woh nge- 50 45 40 50 
biet 
Städtisches Wohngebiet, Gebiet für 

' 3 Bauten land- und forstwirtschaftli- 55 50 ' 4 :1 55 
eher Betriebe mit Wohnungen 

Bauland 
Kerngeb iet (Büros, Geschäfte, Han-
del, Verwaltungsgebäude ohne :',c--

4 sen t licher störender Schallemis;. ::· r·, 60 55 50 60 
Wohnungen, Krankenhä user) Geo1et ' 
für Betriebe ohne Schallemission i 
Gebiet für Betriebe mit gewerbli-

5 chen und industriellen Gütererzeu- 5 ' 60 ~· ~) 65 I 
I 

gungs- und Dienstleist unasstätten ' 
6 Gebiet m it besonders großer Schal- -• . -• -• Iern ission (z .B. Indust riegebiete) ' 

' 1 Kurbezirk 4S 40 : ):.; 45 
Grünland 

2 Parkanlagen, Naherholungs<;Jei:Het l 5• ~ I 45 40 50 
I 

' Flir Indust riegebiete besteht kein Ruheans ;·,· :rcr. daher sind auch k.=. ir-,e Richtwerte festgelegt. 

Tabelle 9: Beurteilungspegel lt. ÖNORM (EWS, 2015} 

Den Berechnungen der SchaLLimmissionen durch den Betrieb der gegenständlichen Windenergieanla-
gen an den exponiertesten Nacl1barschaften wurden folgende Grenzwerte gegenübergesteLLt: 

Planungsrichtwert [dB A-
Im mls;.ionspunkt Fläch enwidmung bewertet] 

Tag Nacht 

IP1 Fo t -:: htenstein (BW) Bauland Wohngeb iet 50 40 

IP2 Ha d ;:bichl (Geb) erha lten!'wertes Gebäude 55 45 
IPJ Had<.bichl am Berg Griin!and mit land - und 
( Glf) for:. t .virtschaftlicher Nutzung 

55 45 

lP4 R,l<!schuhleiten (Geb) ;;.rha ltenswertes Gebäude 55 45 

IPS Egg~nbuch (GI) Grünland 55 45 

IP6 Riegt:;l ( BH) Bauland Mischgebiet 50 4 0 
-

Tabelle 10: Basisgrenzwerte des schalltechnischen Gutachtens (EWS, 2015} 
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Die Berechnung des äquivalenten Dauerschallpegels erfolgte durch die EWS mit Hilfe des Rechenpro-
gramms WindPRO (DECIBEL), Version 2.9.285 (September 2014), Energie- og Mi~odata (EMD), dessen 
Grundlage ein digitales Geländemodell bildet. Neben der Orografie wird dabei auch die Oberflächen-
rauigkeit berücksichtigt. Die Ausbreitungsrechnung wurde entsprechend dem "allgemeinen Verfahren 
zur Berechnung A-bewerteter Schalldruckpegel" der ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Aus-
breitung im Freien, durchgeführt. Die Anlagen wurden dabei als Punktschallquellen dargestellt, de-
nen die Emissionen zugeordnet wurden. Das Ergebnis der Berechnung und die Gegenüberstellung mit 
den Planungsrichtwerten für den kritischen Nachtzeitraum kann aus folgender Tabelle entnommen 
werden: 

W i ndgeschwindi gkeit v 10 .., [m/s ] J .j 5 6 7 8 9 l U 
Immissionsgrenzwert ( Nachtzeltraum) 40,0 40,0 40,0 4~';0 40,0 40,0 40,0 -l G,O 

IPl Forchtenstein (BW) 
Be la stung Wlndoark Schwarzenbach (Pianun\1) 16,4 19,3 23,9 z.,.a 29,0 29.0 29.C 2:!l.O 
l~fl'ereanu. Immiaro,.._ert ..._ 

P· t ••7 U,S IUi2.1 
.- I " 

Windpark Sdnr•rwr~~Mdt Ur i 11,1},! ·- 1 0 ; ~",0 

Immissionsg_renOEWert ( Nachtzeitraum) ..IS,Il .,.s,n · .&5 ,o 4 5 ,0 45,0 -15,0 -IS,O 45,0 

IP2 Hackbichl (Geb) 
Belastung Windpark Schwarzenbach (Planung) 24.5 ~ ;. J ~.l 36,0 37,1 37,1 37,1 37,1 

~renz-lll•clfollfoM~treaawert,.._ 17 .. 
... 

,., ..... rk sctaw.RIIftllllcb ..... - 20.5 ~" 9 , ()1 ~ 
7,, 7 .. 7 .. 

Immissionsgrenzwert ( Nachtzeitrat.m; 45,0 45,0 45,0 .$5~ 4S,C 45,0 45.0 45,0 

IP) Hackbichl am Berg ( Glf) ße l~s tung W indpark Schwarten t>n'-'• ' ~ '" ' ' '" ~.8 24,7 29.4 33,3 34,4 34,4 34.4 34,4 

l)llfrldputr ... IJIWIÜIIG:a;c•s~ ,..f .... - ~ t ~-.:sf u,e ,,, ~{o,a so,e 10,8 IO,t l 

' 
.. 

lmmlssionsgrenzwert ( Hach!zei traum) -45,0 ... s .~ -45 ,o 45,0 45,0 -45,0 -45,0 45,0 

IP4 Radschuhleiten (Geb) BeJ~ 5 tuno Windpark Sch • ,·l.-~~;\1)3 r.h {PianunQ) 23,6 :lt-.5 31,2 35.1 36.1 36.1 36,1 36.1 
Differenz ... '' "*- :u..- l~~~u.a ... ... ••• .,. . .. ~Jndpull ~CZII ..... . , ' L 

lmmisslonsgrenzwert ( Nachtzeitrau.:n) 45,0 4 5,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

IP 5 Eggenbuch (GI) 
Belastuno WiN ipurk ~~hw arzenbach (PI.; n mu i ; 22,J. ; 2.5.4 30.1 33.9 35,0 35 0 35.0 35,0 

!iii ' ~~-!!!!"''~~~~,"~:" , ' ~· ·- ~ ~o! n?~p.a '~·l!'IK !·'th 
~ .14.1t 11.1 , ... 10,0 10,0 10,0 

Immi ssionsgrenzwert ( Nachbeliraum) 4 0',0 ! 4(),0 -40,0 .. o , o 40,0 40,0 40,0 40,0 

IP6 Riegel (8"1) 
S..l<rsrung W indpark Schwarzenhoch (P~<mg ) 14.4 J7.1 2:' 1 25.9 27,0 27,0 27,0 27,0 

~~"\~~uelmnliafat~~ ~ 25 .. ~- , .r7 .. l4rl u,e IJ,O 13,0 13,0 llniP.'l SdlwaraniiKII 

Tabelle ll; Berechnungsergebnisse des schJlU'(Jr.lmisctlen Gutachtens (EWS, 2015) 

Aufgrund der Ergebnistabelle lässt sich ableiten, dass im schaltkritischen Nachtzeitraum und bei 
W·indgeschvvindigkeiten vo n 10 mj; (Maximalfall) die errechneten energieäquivalenten Dauerschall-
peget bei alLen Immissionspunkten deutlich unter den Immissionsgrenzwerten liegen. Der Maximal-
wert Uber a!.le Windgeschwindigkeiten wird beim IP2 Hackbichl (Geb) erreicht und beträgt 37,1 
dB(A). Dies bed,~ utet, dass der ermittelte Schallimmissionswert im Maximalfall um etwa 8 dB(A) un-
ter dem Immis:,\onsgrenzwert liegt. 

Der Windpark stellt daher, aufgrund der ermittelten Schallimmissionen, keine erhebliche Beeinträch-
tigung oder gar Gesundheitsgefährdung gemäß Schallimmissionsgrenzwerten der WHO von 55 dB(A) 
tags und 45 dB(A) nachts dar (vgl. EWS, 2015). 
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2.1.1.3 Zusammenfassende Bewertung 

Aufgrund der Ergebnisse der Berechnung der Schallemissionen der geplanten WEA mithilfe von ver-
schiedenen Immissionspunkten können aus schalltechnischer Sicht negative Auswirkungen auf das 
Schutzgut Mensch durch das untersuchte Projekt ausgeschlossen werden. Die vorgegebenen Pla-
nungsrichtwerte des NÖ ROG bzw. der Verordnung über die Bestimmung des äquivalenten Dauer-
schallpegels für Bauland werden deutlich unterschritten. 
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2.1.2 Mensch I Siedlungswesen (Schattenwurf) 

2.1.2.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 

Durch die Drehbewegung des Rotors verursachter, periodischer Schattenwurf ist im Hinblick auf das 
Schutzgut Mensch untersuchungsrelevant und wird daher in einem entsprechenden Gutachten näher 
behandelt. Maßgeblich für die zur Bewertung herangezogenen Grenzwerte sind dabei die Empfehlun-
gen aus dem bundesdeutschen Raum, wobei der periodisch auftretende Schatten'i/Ut f ei.le astrono-
misch maximal mögliche Schattendauerdauer von 30 Minuten täglich bzw. 30 Stunden jährlich nicht 
überschreiten sollte. Zusätzlich kann davon ausgegangen werden, dass bt~i einer realen Beschat-
tungsdauer von unter 8 Stunden pro Jahr keine Auswirkungen zu erwarten sind. 

2.1.2.2 Untersuchung der Auswirkungen 

Im gegenständlichen Gutachten (EWS, 2015) wurden folgende Fragestellungen untersucht: 

• An welchen Immissionspunkten verursacht der gegen:>tändlich geplante Wiildpark periodisch 
auftretenden Schattenwurf? 

• Verursachen Nachbarwindparks zusätzlichen periodisch auftretenden Schattenwurf an den vom 
gegenständlich geplanten Windpark betroffenen Immissionspunkten? 

• Über- oder unterschreiten die berechneten Werte d~s gegenstärdUch geplanten Windparks inkl. 
Nachbarwindparks die Grenzwerte der Planungsempfehlung? 

Die schattenwurftechnischen Berechnungen durch die Energiev,e rkstatt erfolgten mittels des EDV

Softwareprogramms WindPRO der Firma EMD International A/S. 

Für die Untersuchung wurden Immissionspunkte festgelegt. Diese setzen sich aus den dem geplanten 
Windpark nächstgelegenen Widmungsftächen zusammen, die Wohnnutzung zulassen. Berücksichtigt 
wurden <llle Siedlungsbereiche rund um d·ie geplanten Windparks und jeweils die Richtung Windpark 
exponierteste Wohnnachbarschaft. Als Schattenrezeptoren werden an den Immissionspunkten verti-
kale Flächen von 1 m2 in einer Höhe von 1,5 m über der Geländeoberkante definiert, welche Schat-
tenwurf aus allen Richtungen empfangen können . Dadurch ergeben sich höhere Berechnungswerte 
als l i:~ ale Illerte. da Sichtverschattungen, die sich durch die Gebäudegeometrie ergeben, nicht berück-
sichtig wuden (vgl. EWS, 2015}. 
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Abbildung 4: Darstellung der Immissionspunkt.: des schattenwurftechnisChen Gutachtens (EWS, 2015) 

Abbildung 5: Darstellung des Untersuchungsraums des schattenwurftechnischen Gutachtens (EWS, 2015) 
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Be rechnun gsvoraussetzu nge n 

Für die Berechnung wird die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer herangezogen, wel-
che auf folgenden Annahmen fußt (vgl. EWS, 2015): 

• Die Sonne scheint ganztätig an allen Tagen im Jahr (wolkenloser Himmel) 

• Die Windrichtung entspricht dem Azimutwinkel der Sonne, das heißt die Rotorkreisfläche folgt 
dem Verlauf der Sonnenscheibe (max. Schatten) 

• Die WEAs sind ständig in Betrieb und drehen sich (100 % Verfügbarkeit) 

• Die Intensität der Sonnenstrahlung lässt mit sinkendem Höhenwinkel. über dem Horizont auf 
Grund des längeren Strahlungsweges durch die Atmosphäre stark nach. In Anlehnung an die be-
stehende Genehmigungspraxis wurde nur der Schattenwurf bei einem Höh~nwinkel von ? 3 o be-
rücksichtigt. 

• Die Höhenunterschiede zwischen den WEAs und den Immissionspunkte il werden berücksichtigt. 
Die Orografie und Vegetation rund um den Standort führen zu ein;:r Horizont~inschränkung 

oberhalb des Höhenwinkels von 3°. Die vegetabile Einschränkung ist nicht in den Berechnungen 
berücksichtigt, wird jedoch weiter reduzierend ~·rirken. 

• Ein Schattenwurfereignis wird gewertet, wenn sich die Sonne, vom Immissionspunkt aus gese-
hen, teilweise oder vollständig hinter der Rotorkreisfläche befindet. 

• Der Schattenwurf wird bis in jene Einflussdistanz berechnet, die sich aus der mittleren Roter-
blatttiefe ableitet. 

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen wird der Schattenwurf ·in Abhängigkeit der Uhrzeit auf 
Grund der geometrischen Beziehungen zwischen Sonnenstand, Anlagenabmessungen und Immissi-
onspunkt berechnet. 
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Zusätzlich zur maximalen Beschattungsdauer wird auch die meteorologisch wahrscheinliche Beschat-
tungsdauer berechnet. In folgender Tabelle sind die Berechnungsergebnisse abzulesen: 

Beschattungsclauer verursacht durch 

WP Schwarzenbach 

Astronomiscl1 maximal mögliche 
Meteorologisch 

Schattenrezeptor 
Beschattungsdauer 

wahrschei11liche 

Beschattungsdauer 

Stlll1d.,n.'J.3hr 
Schatten- Max. Schatten- Stund-.,.. ]~n: 
t~g!i' /Jahr stund~iTaa -----

!P 1 For·.:htensteln o:oo 0 0:00 •J :OO 

!P 2 Ha·:kbichl 35:00 100 0 :30 6 : 31 - ·---
!P 3 Radschuhleit<rl 0 :00 0 0 :. 00 0 :0(• 

!P 4 Eggenbuch 0 :00 0 0:0{} ,-J:I~,i} 

---
JP 5 Riegel 0:00 () o:c:· O:Ou I ·--- ---

Tabelle 12: Berechnungsergebnisse der Beschattungsdauer (EW.S, 2015) 

Der geplante Windpark verursacht an Lediglich einem von 5 Immi:;sjonspunkten periodisch auftreten-
den Schattenwurf (IP 2 Hackbichl). An allen <:lllderen Immissionspunkten tritt kein Schattenwurf auf 
(vgl. EWS, 2015). 

Immissionspunkt 2 Hackbichl überschreitet den Grenuvert der astronomisch möglichen Beschat-
tungsdauer von 30 h/a um 5 Stunden und lie!~t mit 30 M1nut~n genau beim täglichen Grenzwert. Die 
Berechnung der meteorologisch wahrscheinlichen Seschattungo.dauer zeigt eine Unterschreitung der 
empfohlenen maximal 8 h/a urn ca. 1,5 Stunden. 

Durch gee~gnete Maßnahmen (di <~ geplanten WEA kennen steuerungstechnisch so betrieben werden, 
dass s~e in Zeiten wo Schattenwurf auftritt, abgeschaltet werden um die Grenzwertkriterien zu errei-
chen) können Auswirkungen auf das Schutzgut ~·1ensch verhindert werden. 

Hinsichtlich möglicher kumulativer Auswirkungen mit Nachbarwindparks ist anzumerken, dass es im 
Umkreis von 3.000 m um den gegenständlich geplanten Windpark keine bestehenden, in Bau befind-
Lichen oder geplanten Windparks gil1t. Somit können Kumulationswirkungen ausgeschlossen werden 
(vqi. EWS, 2015). 

2.1.2.3 Zusammenfassende Bewertung 

Laut schattenwurftechnischem Gutachten wird an Lediglich einem der zur Berechnung herangezoge-
nen Immissionspunkte die maximal empfohlene Schattenwurfdauer überschritten. Durch geeignete 
Ausgleichsmaßnahmen (Abschaltung der Anlage) könne Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 
verhindert werden. Somit sind durch den geplanten Windpark aus schattenwurftechnischer Sicht 
keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. 
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2.1.3 Flora und Fauna 

2.1.3.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 
Im betroffenen Planungsgebiet für die Errichtung der Windkraftanlagen bestehen keine direkten 
Überlagerungen mit naturschutzrechtlich relevanten Bereichen. Zu erwähnen ist hier jedoch, dass 
sich das Projektgebiet im Bereich des Alpen-Karpaten-Korridors befindet, was zu geringen Beein-
trächtigungen für großräumig durchziehendes Wild führen kann. 

Die gegenständlichen Widmungsflächen befinden in etwa 1,6 km von den Natura2000 1/5- und FFH-
Gebieten (Vogelschutz und Flora-Fauna-Habitat) Mattersburger Hügelland entfernt. Vorn gegenständ-
lichen Vorhaben sind jedoch keine Naturschutzgebiet<!, Naturdenkmäler oder Landschaftsschutzge-
biete direkt betroffen. Das nächstgelegene Naturschutzgebiet Mattersburger Kogelliegt in 7 km Ent-
fernung, das Landschaftsschutzgebiet Forchtenstein-Rosalia in 0,6 km Entfernung. In ca. 3 km Ent-
fernung liegt der Naturpark Landseer Berge (vgl. Raab, 2016). 

Untersuchung der Auswirkungen 

Im betroffenen Gebiet gibt es keine Überlagerungen mit naturschutzrechtlich relevanten Bereichen. 
Im Umfeld des geplanten Windparks befinden sich jedoch die Natura2000 VS- und FFH-Gebiete (Vo-
gelschutz und Flora-Fauna-Habitat) Mattersburger Hügelland. 

Die relevanten Schutzgüter werden durch das naturschutzfachliche und ökologische Gutachten von 
Mag. Dr. Raab (2016) untersucht und bewertet. Im Folg~nden werden die Ergebnisse dieses Gutach-
tens dargestellt. 

2.1.3.2 Allgemeiner Tierschutz 
Neben den vielen, in der Verordnung der nahegelegenen Europaschutzgebiete enthaltenen Arten ist 
eine lange Liste weiterer Arten, die nicht von europäischer Bedeutung sind, im Untersuchungsraum 
anzutreffen. 

Aufgrund der Situierung der Windkraftanlagen im Wald sind auf den für die Errichtung der Windkraft-
antagen benötigten Flächen hauptsächlich Tierarten der Wälder zu erwarten. Aufgrund der geringen 
Größe eiN beansptuchten Flächen sind jeweils kleinräumige Lebensraumanteile von untergeordneter 
Bedeutung einiger Vogelarten (z.B. Nebelkrähe, Buntspecht) betroffen. Ein negativer Einfluss auf 
brütende VogeLarten ist aufgrund der kurzen Dauer der Errichtungsarbeiten (Zeitraum einer Brutzeit) 
nahezu auszuschließen. Darüber hinaus kann durch die Situierung das Vorkommen gefährdeter oder 
seltener WirbelloSE:' r in weiten Bereichen nahezu ausgeschlossen werden. Im Besonderen sind Vor-
kommen von Heuschreckenarten zu ~rwarten, Trockenrasenarten oder Arten aus Roten Listen kom-
men im Untersuchungsgebiet mangels Lebensraum nicht vor. Das Vorkommen von Libellen und ande-
ren wassergebundenen Wirbellosen ist mangels Gewässerflächen auszuschließen, die Insektenfauna 
ist aus naturschutzfachlicher Sicht als nahezu unbedeutend einzustufen. Auch das Vorkommen von 
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Amphibien oder Reptilien ist weitgehend auszuschließen (lediglich Blindschleiche und Springfrosch 
finden in Waldstandorten potentielle Lebensräume). Für Amphibien und Reptilien ist dieser Lebens-
raum jedoch als unbedeutend einzustufen (vgl. Raab, 2016). 

Die Eingriffserheblichkeit ist somit als vernachlässigbar einzustufen (vgl. Raab, 2016). 

2.1.3.3 Vögel und deren Lebensräume 

Für die detaillierten naturschutzfachlichen Untersuchungen wurde um die 9eplanten Standorte der 
Windenergieanlagen vom TB Raab ein spezifischer Untersuchungsraum definiert. 

Der Untersuchungsraum besteht im konkreten Fall aus zwei Bereichen, einerseits der Kernbereich (25 
m Puffer um die Anlagen - 52 ha) und andererseits der gesamte Untersuchungsraum (2 km Puffer um 
die Anlagen - 1.850 ha). 

~ 

u..-.ucn"" -
Wi.ndQ;ttlt 

lcl\w< r·c..,O~~<:h 

•I 

[[]1~ .......... ,. 1111 .... } 

G:] ..... ~··-----
1:SOJJOO 

Abbildung 6: Untersuchungsgebiet des naturschutzfachlichen Gutachtens (Raab, 2016) 
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2.1.3.4 Grundlegende Erhebungen 

2.1.3.4.1 Allgemeine Vogelkartierung 
Im Projektgebiet wurden im Frühjahr/Frühsommer 2012 Untersuchungen zur Erfassung von Brutvö-
geln und der Vogelaktivität durchgeführt (Linien- und Punkttaxierung). Als wichtigste Erhebungs-
einheit wurde eine kreisförmige Fläche mit einem Radius von 500 m um jede geplante Windenergie-
anlage angenommen. Daraus ergibt sich für die 4 benachbarten Standorte im Gebiet S..::hwarzenbach 
Nord ein zusammenhängender Kernbereich für die Untersuchung mit einer Fläche von ca . 201 ha. Für 
die Punkttaxierung wurden im Zeitraum 30.5.2012- 29.ö.2012 insgesamt '7 Tage aufgewendet (vgl. 
Raab, 2016). 

Im Herbst 2012 wurden an 3 verteilten Standorten methodisch abgestimmte Zählung<>n des fagvo-
gelzuges durchgeführt. Die Erfassung erfolgte an 6 verschiedenen Tagen im Abstand von etwa 2 Wo-
chen. Alle Vögel innerhalb gleich bleibender Standardkreise um einen fixen Beobachtungspunkt wur-
den aufgenommen und Intervallen von 15 Minuten zugeordnet. Hoch überfliegende Vögel und Vögel 
in großer Entfernung sind bei dieser Methode untererfasst, der reale Wert in etwa doppelt so hoch 
(vgl. Raab, 2016). 

Die Wetterlage an den Zählterminen entsprach r~gionalen und jahre:,zeitlichen Verhältnissen und 
erlaubte eine durchgehende Beobachtung. 

Erhoben wurden sämtliche Vogelbeobachtungen vom ge·Nählten Standort aus (bevorzugt innerhalb 
der gewählten Kreise). Dazu zähleil nahn.mgss t!r.hende VögeL ziehende Vögel aber auch stationär 
rastende Vögel und BrutvögeL Vögel, die nicht sicher bestimmt weJ den konnten, wurden einer mehr 
oder weniger genau beschriebenen Gruppe zugeordnet (vgl. Raab, 2016). 

2.1.3 .4.2 Schwarzstorchkartierung 
In den Jahren 2014 und 2015 wurden gezielte Schwarzstorchkartierungen durch die AVL GmbH 
durchgeführt (vgl. Ra ab, 2016). 
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Tabelle 13: Tabelle zu den durchgeführten Schwilrzstorchkartierungen (Raab. Z016) 

Das TB Raab führte zum Schutzgut Vögel von 08.06 .2015 bis 06.01'.201':) gezielte Erhebungen durch, 
insbesondere zu möglichen Brutvorkommen des Srh .varzstorches und anderer windkraftrelevanter 
Vogelarten. Die Untersuchungen wurden im Ausma rs von mehr als 70 Stunden durchgeführt. Der 
Schwerpunkt dabei lag insbesondere auf den wind kraftrelevanten Vogelarten (Groß- und Greifvögel, 
Entenvögel und Limikolen) (vgl. Raab, 2016). 
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Für die Bewertung des Ist-Zustandes wurden vier Kategorien festgelegt: 

• (nahezu) unbedeutend 

• Lokal bedeutend 

• regional bedeutend 

• überregional bedeutend 

Die Wirkungs- und Eingriffsintensität wurde mithilfe von 5 Kategorien bewertet: 

• keine 

• gering 

• mittel 

• hoch 

• sehr hoch 

(Anm.: die genauen Definitionen der einzelnen Kategorien sind dem Gutachten zu entnehmen). 

2.1.3.5 Beschreibung des Ist-Zustandes 
Der Ist-Zustand wurde unter Bezugnahme de~; Datenmaterials der AVL GmbH sowie der Erhebungen 
des TB Raab erhoben. Es konnten insgesamt 7! Vogelarten nach·~t-wiesen werden. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass sich die Untersuchungen insbesondere auf die für da:; Vorhaben relevanten Vogel-
arten bzw. gefährdete Vogelarten konzentriert haben. (die vollständig~ Artenliste ist dem Gutachten 
zu entnehmen) 

Weitere Eigebnisse der AVL GmbH zeigen JO. irn Frühjahr festgestellte Vogelarten im Kernbereich des 
geplanten Windparks (Buntspecht gut vertreten). Bei den Brutvögeln handelt es sich durchwegs um 
in Östem:!ich weit verbreitete und nicht gefährdete Arten unterschiedlicher strukturreicher Waldle-
bensräume. Vornehmlich auf Alt- und Totholz angewiesene Arten waren dabei in geringerer Dichte 
vertreten (z. B. Sumpfmeise) oder fehlten im Nahbereich der projektierten Windenergieanlagen voll-
ständi.;~ (z.5. Haubenmeise, Schwarzspecht) (vgl. Raab, 2016). 

Drei als ~L:lh1ungsgäste eingestufte Arten gelten in Österreich als potentiell gefährdet, Schwarzstorch 
und Wespenbussa rd sind zudem in Anhang I der EU-Vogelschutz-Richtlinie angeführt. Beide Arten 
bevorzugen große •r.:alddominierte Lebensräume, die von Wiesen und Lichtungen und Gewässern 
durchsetzt sind (vgl. Ra ab, 2016). 

An weiteren Groß- und Greifvöglern hielten sich bis zu 4 Mäusebussarde, 5 Kolkraben und 1 Turmfal-
ke im Gebiet und zum Teil auch im Kerngebiet auf. Mäusebussarde kreisten häufig über der Südseite 
von Schwarz- und Greimkogel und wurden an allen Beobachtungstagen registriert (vgl. Raab, 2016). 
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Im Rahmen der Punkttaxierung wurden insgesamt 32 Arten, darunter ein Brutpaar Neuntöter und je 
ein vermutliches Brutpaar Schwarzspecht und Grünspecht festgestellt. Zudem überflögen sporadisch 
Rauchschwalben, Stare, Erlenzeisige und Fichtenkreuzschnäbel das Gebiet (vgl. Raab, 2016). 

2.1.3.6 Ausgewählte Schutzgüter des Natura2000-Gebietes MaUersburger Hügelland 
Im Folgenden werden jene windkraftrelevanten Arten im Bereich des geplanten Windparks beschrei-
ben, bei denen Auswirkungen nicht von vorn herein auszuschließen sind. 

2.1.3.6.1 Schwarzstorch 
Der Schwarzstorch ist ein echter Waldbewohner und sucht ausgec~:~hnte, möglichst ursprUf1131ici1e und 
störungsarme Hochwaldgebiete. Bevorzugt werden dabei struktum:i :he, durch Lichtw'gen, Waldwie-
sen, Bachtäler, Teiche und feuchte Wiesen aufgelockerte Wälder, da d!;:;se L::bensraumelemente wich-
tig für die Nahrungssuche sind (vgl. Raab, 2016). 

Potentielle Gefährdungen für die Art resultieren aus forst·."•i:tschaftlichen EingrifFen wie Schlägerun-
gen, Forststraßenbau, Verkürzung der Umtriebszeiten und Anlage von Monokulturen und andererseits 
aus dem Verlust ihrer Jagdgründe durch Drainag~ v,Jn Feuchtwiesen, di<~ Verbauung von Bächen und 
die Abstockung von bachbegleitenden Gehölzen. di~ als Sichtschutz dienen. Manche Brutverluste 
gehen auf das Konto von menschlichen Störungen in d~r Nähe der Horste (vgl. Raab, 2016). 

Die Risikoanfälligkeit des Schwarzs'wrche·; ge'}enüber Windkraf-':anlagen ist als "hoch" einzustufen 
und die Art wird in der Liste dt:'r Signifikanz der Auswirkungen •;oo Windkraftanlagen in der Katego-
rie "hohe Signifikanz" angeführt. Der Schwarzstorch zählt zu den Risi'<oarten was das Kollisionsrisiko 
mit Windkraftanlagen betrifft. Bei der Errichtung von WEA in der Nähe von Horsten ist die Störung 
als besonders gravierend einzU";tufen. Neben den Anl::~gen selbst betrifft es auch die Benutzung der 
Wege zu den Anlagen. Ein Abstan1j von 2 km zu den Horsten ist daher einzuhalten. In der Vergan-
genheit wurden jedoch in Niederösterreich bereits deutlich geringere Abstände von Horsten zu ge-
planten Anlagen toleriert und rechtsgültige Bescheide erstellt (vgl. Raab, 2016). 

Bei Detailuntersuchungen zeigt sich 'immer wieder, dass Brutvögel nicht gleichmäßig die um den 
Horst liegenden Flächen nutzen, sondern bevorzugte Routen und Gebiete haben. Im gegenständli-
ch\~H Gebiet erfolgten bereits in den letzten Jahren gezielte Untersuchungen zum Thema Schwarz-
storch, die bereits erste Hinweise zu den bevorzugten Flugrouten des nächstgelegenen Brutpaares 
bei Radschuhleit·~n liefern. Im Jahr 2016 sind weitere Untersuchungen vorgesehen, um die Aktions-
räume des Schwarzstorches noch besser abgrenzen zu können(vgl. Raab, 2016). 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch, dass die höchsten Erhebungen des Schwarzkogels 
nur sehr selten überflogen werden, da die Nahrungsflächen vor allem südlich und westlich des Brut-
platzes von 2015 liegen (vgl. Raab, 2016). 
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Auf Basis der bereits genehmigten Projekte im Nahbereich von Schwarzstorchhorsten in Niederöster-
reich und unter zugrunde Legung des best-case Prinzips kann davon ausgegangen werden, dass mit 
diversen vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen auf Basis der weiteren Untersuchungen im Jahr 2016 
die Widmung konsumiert werden kann (vgl. Raab, 2016). 

In den folgenden Abbildungen können die Schwarzstorchkartierungen nachvollzogen werden: 
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Beobachtungen des 
Schwarzstorchs 

im Umfeld des geplanten. 
Windparks SchwarzentLieh 

i geplante IMndkraftari!age 
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Abbildung 7: Beobachtungen des Schwarzstorchs im Umfeld des geplanten WP Schwarzenbach I (Raab, 2016) 
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Beobachtungen des Schwarzstorchs 
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Abbildung 8: Beobachtungen des Schwarzstorchs im Umfeld des geplanten WP Schwarzenbach II (Raab, 2016) 
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Beobachtungen des Schwarzstorchs 
im Umfeld des gtopianten Windparks Schwarzenbach 
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Abbildung 9: Beobachtungen des Schwarzstorchs im Umfeld des geplanten WP Schwarzenbach III (Raab, 2016) 
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Beobachtungen des Schwarzstorchs 
im Umfeld ues geplanten Windparks Schwarzenbach 
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Abbildung 10: Beobachtungen des Schwarzstorchs im Umfeld des geplanten WP Schwarzenbach IV (Raab, 2016} 
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Abbildung 11: Beobachtungen des Schwarzstorchs im Umfeld des geplanten WP Schwarzenbach V (Raab, 2016) 
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Abbildung 12: Beobachtungen und Brutnachweise des Schwarzstorches I (Raab, 2016) 
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Abbildung 13: Beobachtungen und Brutnachweise des Schwarzstorchs II (Raab, 2016) 
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Bewertung Schwarzstorch 

Zu Beginn der gezielten, avifaunistischen Erhebungen konnten von der AVL GmbH im Jahr 2012 zwei 
Schwarzstörche beobachtet werden. Die beiden Schwarzstörche nutzten gewässernahe Bereiche zu-
mindest für die Nahrungssuche, mehrmalige gleichgerichtete An- und Abflüge deuteten damals auf 
eine mögliche Brut in der Nähe des Südhanges des Schwarzkogels hin. Weitere Ergebnisse sind in 
den Detailkarten dargestellt. Das Kollisionsrisiko wird sich daher durch die Errichtung der neuen 
Windkraftanlagen somit nur in geringem Umfang erhöhen. Es kommt zu keiner signifikanten Erhö-
hung des Risikos von Verlusten von Einzelexemplaren. Das Vorhaben steht m;,t den E~i1aitungszielen 
für den Schwarzstorch im nahe gelegenen Natura 2000-Gebiet somit nicht im Wid8rspruch (Raab, 
2016). 

Die wenigen ha großen Flächen, die für die Errichtung der neuen WEA genutzt werden, stellen einen 
vergleichsweise kleinen und selten genutzten Teil des Nahrungsraumes, der dieser Art zei:· 1/erfligung 
steht, dar (Raab, 2016). 

Zusätzlich zur Bewertung des TB Raab sei hier nocb rü; sug~rBnnte Helgeländer Papier angeführt. 
Die Länderarbeitsgemeinschaft der deutschen Vogelschutzwarten hat Abstandsempfehlungen für 
geplante Windkraftanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vo-
gelarten herausgegeben ( Helgeländer Papier). 

Darin wird folgendes festgehalten: 

Durch die Windenergieanlagen kann de: Schwarzstorch im ßnrtgeschäft erheblich gestört werden. 
Dadurch kann der Bruterfolg sinken und Brutp!.ätz~ könnten aufgegeben werden. Zur Brutzeit unter-
nehmen Schwarzstörche Lange Flüge in ergiebige N;3hrungshabitate (bis zu 20 km). Durch dieses 
Verhalten können bevorzugt g·~nutzte Flugrouten id>?.ntifiziert und abgegrenzt werden um sie von 
WEAs freizuhalten. Aufgrund von Untersuchungserg12bnissen und Langjährigen Beobachtungen von 
Artspezialisten (Nahrungsflüge von bis zu 7 km vom Brutwald) werden für den Schwarzstorch ein 
Mindestab:;tand von 3.000 m zum Horst sowie ein Prüfbereich von 10.000 m empfohlen. 

Im gegenständlichen Fall befindet sich der nächstgelegene Horst in einem Abstand von 1.189 m zur 
geplanten Anlage SB-05. Die weiter~n Anlagen befinden sich alle in einem Abstand zwischen 1.281 
m und 1.67? rn zum l"ächstgeleg·:!nen Horst. Damit werden die empfohlenen Mindestabstände Laut 
He!.goländer Papier nicht eingeholten. 

Dahingehend wird jedoch im naturschutzfachlichen Gutachten des TB Raab folgendes angemerkt: 

"Bei Detailuntersuclwngen zeigt sich immer wieder, dass Brutvögel nicht gleichmäßig die um den Horst 

liegenden Flächen nutzen, sondern bevorzugte Routen und Gebiete haben. Im gegenständlichen Gebiet 

wurden bereits in den letzten Jahren (2012: 13 Tage vor allem im Sommer und Herbst, 2014: 3 Tage im 

Frühjahr und Sommer sowie 2015: knapp 20 Tage im Frühjahr und Sommer) gezielte Untersuchungen 

zum Thema Schwarzstorch durchgeführt, die bereits erste Hinweise zu den bevorzugten Flugrouten des 

nächstgelegenen Brutpaares bei Radschuhleiten liefern. Im kommenden Jahr 2016 sind noch ergänzen-
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de gezielte Untersuchungen erforderlich, um die Aktionsräume noch besser abgrenzen zu können. Die 

bisherigen Untersuchungsergebnisse zeigen jedoch, dass die höchsten Erhebungen des Schwarzkogels 

offenbar nur selten vom Schwarzstorch überflogen werden, da die Nahrungsflächen offenbar vor allem 

südlich und westlich des Brutplatzes von 2015 liegen." (Raab, 2016) 

Aufgrund der Vorgaben gemäß Helgeländer Papier werden durch die vorgesehenen WEAs die Min-
destabstände zum nächstgelegenen Horst unterschritten. Durch mehrjährige ß~::obachtungen konnte 
jedoch bereits festgestellt werden, dass sich die - auch im Helgeländer Papier als mal~geblich darge-
stellten - Nahrungsflüge, nicht in Richtung der vorgesehenen Standorte, sondern vom Horst gesei1en 
in Richtung Süden bzw. Westen bewegen. Somit wird anJenommen, dass sich die geplanten Wind-
energieanlagen nicht innerhalb der Flugrouten des Schwarzstorches befinden {vgl. Raab, 2016). 

Bezüglich der zuvor genannten Mindestabstände bzw. Flugrouten sollen noch weiter~ Ut;l:ersuchun-
gen im Rahmen eines nachgelagerten Materienrechtsverfahrens (UVF) t:l f::il-Jen. 
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2.1.3.6.2 Wespenbussard 
Der Wespenbussard scheint weder an einen ganz bestimmten Landschaftscharakter noch an besonde-
re klimatische Bedingungen gebunden zu sein. Gebiete mit guten, produktiven Böden und damit 
auch hohem Nahrungsnagebot werden als Bruthabitat bevorzugt, ein hoher Anteil an abwechslungs-
reichen Altholzbeständen und Nähe zu Gewässern erhöht die Attraktivität des Lebensraums (vgl. 
Raab, 2016). 

Die Risikoanfälligkeit gegenüber Windkraftanlagen ist als "hoch" einzustufen und die Mt in der Liste 
der Signifikanz der Auswirkungen von Windkraftanlagen in der Kategorie "hohe Signifikanz" ange-
führt. 

Im Rahmen der Erhebungen (TB Raab) wurden keine We::;penbussarde beobachtet, das Kollisionsris1'<o 
dieser Art wird sich durch die Errichtung der geplanten Anlagen nur in geringem Umfang erhäht:n . Es 
kommt zu keiner signifikanten Erhöhung des Risikos von Verlust!:n von Einzelexemptaren. Au..:h Brut-
nachweise aus dem direkten Umfeld der neuen Anlagen sind nicht vorhanden, weshalb der Brutraum 
nicht direkt berührt wird. Das Vorhaben steht mit den Erhaltungszielen für den Wespenbussard im 
nahe gelegenen Natura 2000-Gebiet somit nicht in Widerspruch (vgl. Raab, 2015L 

Im Rahmen der Freilanderhebungen der AVL GmbH konnte ein Wesp~nbussardpa<lr 2012 dreimal beo-
bachtet werden, 2015 gelangen weitere Nachweise (vgl. Ra ab, 2016) . 

Die Projektflächen haben vermutlich eine gewisse Bedeutung für den Wespenbussard. So konnten 
mehrmals fliegende Individuen im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Dem Wespenbussard 
stehen jedoch bei Umsetzung des ~Jeplanten Vorhabens •v~iterhin große, von WEA unbeeinflusste 
Bereiche im Umfeld des geplanten Windpar-ks zur Verfügung (vgL Raab, 2016). 

Gemäß Helgeländer Papier lassen sich mit einem 1Vlindestabstand ·von 1.000 m die Hauptaktivitäts-
flächen in der Horstumgebung schützen. Hinsichtlich eines Horststandortes besteht jedoch gemäß 
AVL GmbH nur die Vermutung, dass der Horststandort am Südwest-Hang des Schwarzkogels liegt und 
lässt somit keine Aussagen über die Einhaltung d•~l Mindestentfernung zu. Dahingehend sollen wei-
tere Untersuchungen im Zuge der UVP erfolgen. 
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2.1.3.6.3 Grauspecht 
Der Grauspecht findet in den Übergangszonen zwischen offenem und halboffenem Kulturland und 
Laubholzreichen Wäldern seinen optimalen Lebensraum. Das Brutrevier ist im Schnitt 1-2 km2 groß, 
das ganzjährige Wohngebiet kann aber um das Hundertfache größer sein, manche Grauspechte zie-
hen als Strichvögel im Winter auch in andere Lebensräume, etwa in nahrungsreichere Auwälder, ab 
(vgl. Raab, 2016). 

Die Risikoanfälligkeit gegenüber Windkraftanlagen ist als "fallweise" einzustufc~n. In ·ler Liste der 
Signifikanz der Auswirkungen von Windkraftanlagen wird die Art unter "situationsabhängig" ange-
führt. Durch die Errichtung von Windkraftanlagen ist beim Grauspecht vor allem rr.it Habitatvertust 
zu rechnen (vgl. Raab, 2016). 

Der Bestand ist durch das geplante Projekt kaum betroffen, da bisher nur eine Beobachtung au:; dem 
Bereich der geplanten neuen Anlagen vorliegt und sich der Habit'ltv.:!rlust durch d\e Enici1tung der 
neuen WEA somit nur in geringem Umfang erhöht. Aus dem direkten Umf~Lrl sind keine Brutnachwei-
se bekannt. Das Vorhaben steht mit den Erhaltungszielen des nächstgeie:)'?nen Natura2000 Schutz-
gebietes nicht im Widerspruch (vgl. Raab, 2016). 

2.1.3.6.4 Schwarzspecht 
Der Schwarzspecht bewohnt unterschiedlichste Waldtypen von Nadel- über Laub- bis zu Mischwäl-

dern. Seine Höhlen baut der Schwarzsp~cht in äußerlich nach gesulid erscheinenden Bäumen, meis-

tens in einer Höhe zwischen 8 und 25 m. Wie bei anderen Spechten auch, geht die größte Gefähr-

dung von der Intensivierung der Forstwirtschaft aus (Verkürzung der Umtriebszeiten und dadurch 

Verringerung des Altholzanteils sowie des Höhlenangebots, Anlage fliichiger Monokulturen, usw.) 

(vgl. Raab, 2016). 

Die Risikoanfälligkeit gegenüber Windha.fta,üagen ist als "fallweise" einzustufen, in der Liste der 

Signifikanz der Auswirkungen von Windkraftanlagen wird die Art unter "situationsabhängig" einge-

stuft. Wie beim Grauspecht ist auch beim Schwarzspecht mit Habitatverlust zu rechnen (vgl. Raab, 

2016). 

Der 8~~stand ist nur mäl~ig betroffen, da bisher nur mäßig viele Beobachtungen aus dem Bereich der 

geplanten Antagen vorliegen und sich der Habitatsverlust durch die Errichtung der neuen Anlagen 

nur in geringem Umfang erhöht. Aus dem direkten Umfeld ist kein Brutnachweis bekannt. Das Vor-

haben steht mit dt>r1 Erhaltungszielen des nächstgelegenen Natura2000 Schutzgebiets nicht im Wi-

derspruch (vgl. Raab, 2016). 
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2.1.3.6.5 Neuntöter 
Der wärmeliebende Neuntöter besiedelt sonnige, klimatisch begünstigte, offene und halboffene 

Landschaften, die mit dornigen Büschen, Sträuchern oder Hecken gegliedert sind. Sein Nest baut der 

Neuntöter vorwiegend in niedrige, dornige Sträucher, manchmal aber auch in Bäume, z.B. junge 

Fichten (vgl. Raab, 2016). 

Die Risikoanfälligkeit des Neuntöters gegenüber Windkraftanlagen ist als "gering" einzustufen, in der 

Liste der Signifikanz der Auswirkungen von Windkraftanlagen wird die Art eb~..:nfalls ünter "gering" 

geführt (vgl. Raab, 2016). 

Der Bestand ist durch das Vorhaben kaum betroffen, da bisher nur wenige 8e0bachtungen aus dem 

Bereich der geplanten WEAs vorliegen. Aus dem direkten Umfeld sind keine Brutrnchweise bekannt, 

weshalb auch der Brutraum nicht direkt berührt wird. ES handelt s1ch um eine in Ostösterreich rela-

tiv häufig vorkommende Vogelart. Somit steht das Vorhaben nicht mit dem Erhaltungsziel des 

nächstgelegenen Natura2000 Schutzgebiets im Widerspruch (vgl. Ra ab, 2016) . 

2.1.3.6.6 Weitere Vogelarten 
Im vorliegenden naturschutzfachlichen Gutachten des TB Raab werden sämtliche noch nicht erwähn-

ten Vogelarten, die im Untersuchungsgebiet vorkommen, aufgezählt (Vogelarten im Anhang I der 

Vogelschutz-Richtlinie sowie Zugvo9elarten) (vgl. Raab, 2016). 

Die Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der im Gebiet vorkom-

menden Vogelarten wird durch das gegenständliche Vorhaben nicht beeinflusst. Das gegenständliche 

Vorhab1~n steht somit mit den llelen der Verordnung nicht im Widerspruch (vgl. Raab, 2016). 

2.1.3. 7 Bewertung der Eingriffsintensität und der Eingriffserheblichkeit auf naturschutzrele-
vante Arten 

Bauphase 

Während der Bauphase sind keine gravierenden Auswirkungen auf die Population der vorkommenden 

Vogelarten zu erwarten. Neueste Studien belegen allerdings für manche Vogelarten sogar stärkere 

Auswirkungen währefld d ~~r Bauphase als nachher beim regulären Betrieb (vgl. Raab, 2016). 

Auswirkungen währt~ d Betriebsphase 

Als Grundlage zur Einstufung der Wirkungsintensität bzw. der Eingriffserheblichkeit der zu erwarten-

den Auswirkungen dienen Veränderungen in Lebensräumen, besonders in der besiedelbaren Fläche 
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und in der Lebensraumqualität Folgende Auswirkungen (Wirkfaktoren) werden berücksichtigt (vgl. 
Raab, 2016): 

• Flächenverbrauch - Sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase ist mit Flächenver-

brauch zu rechnen 

• Zerschneidung und Barrierewirkung - die geplanten WEA können eine Barriere vor allem für 

ziehende Vögel darstellen, die auch zu Kollisionen führen kann. Es ist darauf zu achten, dass 

Flugkorridore freigehalten werden. Besonders tagsüber konzentrieren sich Zugbewegungen 

entlang linearer Landmarken (z.B. Flüsse). 

• Lebensraumveränderung Lebensraumveränderung einschl.ießlich Ressourcen-

Wertminderung, z.B. über erschwerte Erreichbarkeit wird b-2rücksichtigt 

• Licht - bei nachtziehenden Vögeln stellen Lichtquellen ein hohes Kollisionsrisiko dar und 

auch Schreckreaktionen können ausgelöst werden. Bei den gepla11ten WEAs wird das Licht 

nicht kontinuierlich und nicht nach oben gerichtet abqe]eben, sondern das rote Blinklicht 

im Bereich der Gondel (in ca. 140 m Höhe ) leuchtet nur in der Nacht und regelmäßig nach 

allen Seiten. 

• Kollision - Zahlreiche Studien belegen das Kollidieren von Vögeln mit WEAs. Das Risiko für 

derartige Kollisionen wird von vieten Faktoren be~influsst: 

o Standort 

o Artzugehörigkeit 

o Jahreszeit 

o Wetterbedingungen 
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Im Folgenden zeigt eine Tabelle die Bewertung der Eingriffsintensität und die daraus resultierende 

Ei ngriffserheblichkeit auf naturschutzrelevante Vogelarten. 

~ ., 

deutscher Artname wtssenschaftl. Artname 

.. :! ... •• u .. ._ j .a ! • 'a ., ... •-E c1! c I 
!~ !: 
j .. ., "i I 
~ " 

c 
'lii 

Schwanstorch Qconia nigra X hoch lteine • gering ;:. : ~~ :·t -- -
• ",r:> -~ing 

"'"··- ' 
s··::- ·. -~----·· 

I ik";' '-' _;.t'ring gering 
Wespenbussard ~e_f!!!~ .~?.!~E.~~---·--·-·--·· - "'-· .. .J---~- -~ittel 
Schwarzmi lan Mifvus migrans ' X mittel 
Rohrweihe Circus aeruginosus I X mittel keine i: t' 1 ~i~ gering 

Uhu Bubobubo I X ~:'t !e ! keine · ger: : ~,: gering 

Kumulative negative Wirkungen mit benachba rb<:m Windparks - im ;. ; ;o> b~ick auf erhöhtes Kollisionsri-

siko und erhöhter Barrierewirkung können aufgn.1n d der Vorstudien zu ·:i ~n Eignungszonen in Nieder-

österreich sowie der Situierung des geplanten Windpar ks außerhalb ei ,·, ~ r Ausschlußzone als unwahr-

scheinlich und unerheblich erachtet we tden (vgl. Raab, 2016) . 

2.1.3.8 i\usgleichbarkeit und Resterheblichkeit 

Die B':.! 'Ne\tung der Eingriffserh~! bl: chkeit ergibt nur bei einer Vogelart eine mittlere Erheblichkeit. 

Dabei is t auch zu beachten, dass b12 i a ll~n i\•t:'.'n clle Eingriffsintensität als "keine-gering" eingestuft 

wurde und sich daher die Einstufung aufgrund der grundsätzlich hohen Sensibilität gegenüber Wind-

kraftanlag r~ n ergibt. Keine Art kommt in einer regional bedeutenden Population im Bereich der ge-

pLanten Ad agen 11or ur.d e:,, AtH.J'.eid l durch gezielte Maßnahmen ist nicht notwendig (vgl. Raab, 

Der Wi. d;::;F~ verursacht somit für die Vögel im Sinne der SUP-Richtlinie keine erheblichen Umwelt-

auswirkunge :·i ( vg t. Ra ab, 2016). 

Zusätzlich ist jedoch im Zusammenhang mit dem Schutzgut Vögel auf das weiter oben erwähnte Hel-

goländer Papier und den darin enthaltenen Mindestabständen zu achten . 
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Nichts desto trotz werden für das naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren Maßnahmen zur 

Habitatsverbesserung für naturschutzrelevante und gleichzeitig windkraftsensible Vogelarten defi-

niert werden (vgl. Raab, 2016). 
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2.1.3.9 Fledermäuse und deren Lebensräume 

Fledermäuse gehören zu den am stärksten gefährdeten Wirbeltiergruppen . Viele Fledermausarten 

wurden in die Roten Listen der gefährdeten Tiere in Österreich aufgenommen und werden im Anhang 

II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geführt. 

Fledermäuse werden häufig Opfer von Windkraftanlagen (Kollision und Barotrauma). Auch der Verlust 

von Lebensraum und Jagdhabitaten wird im Zusammenhang mit Windkraftanlagen genannt. 

Die Bearbeitung der einzelnen Fachkapitel im Gutachten erfolgte anhand der Freilanderhebungen 

und Literaturrecherche sowie Expertendaten (vgl. Raab, 2016). 

2.1.3 .9 .1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet wird von der L148 im Norden, der 5.31 im Osten, der L2n ·im Süden und 

der L149 im Westen umrahmt. 

b. -:~ .· ~,:~) 
D L. . ...... , ... ~;f,.J- ·~ ...... '!'111 ~ ~ SSQha) 

• EJ Ewo~-'q. "-:<Jt: --~~~ " 

1:50,0CO 

Abbildung 14: Untersuchungsgebiet Fledermäuse WP Schwarzenbach (Raab, 2016) 
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2.1.3.9.2 Methode 
Die Beurteilung durch die AVL GmbH erfolgte teilweise durch Literaturrecherche, da jedoch wenige 

Daten vorlagen, wurden mehrere Erhebungen durchgeführt. Diese erfolgten im Zeitraum vom 3. Juni 

2012 bis 29. September 2012. Es wurden in Anlehnung an die Biologie der Fledermäuse die Sommer-

und die Herbst-Periode unterschieden. Die Erhebungen erfolgten mittels Ultraschall-Detektoren und 

Batcorder (vgl. Raab, 2016). 

Das TB Raab setzte für die Feststellung der Anwesenheit von Fledermäusen u,1cf d<:1 fJ,:,:;!:i:·nmung von 

Arten in erster Linie Ultraschall-Detektoren und entsprechende Auswertun~~software ein. ZusätzLich 

erfolgte eine Literaturrecherche und auch Batcorder eir~q e setzt. Die Erhebunqen des TB Raab erf:J!.g-

ten in der Nacht von 5. Auf 6. Juli von 19.00 bis 07.00 Uhr (vgl. Raab, 2016). 

Die Beurteilung des Ist-Zustandes erfolgt anhand definierter Kat~~~p~i~n, welche da~; \'urkcrrmen im 

Untersuchungsgebiet in Relation zum überregionalen Vorkommen der S;:r·ut.!.güter setzt: 

Wertstufe Definition 

(nahezu) unbedeutend 
Das Untersuchungsget.1-::t beherbei gt da~: Schutzgu• nicht oder 

in einer naturschut::fac;dich kaum bedect+:: nden Ausprägung. 

Das Untersuchurgs·:.~:b1et beherbergt das Schutzgut in einer im 
lokal bedeutend lokalen Bezugsraum Rn !iengebirge" dur schnitt liehen Aus-

pragung. 

Regional bedeutend 
Das Untersr_,chungsgebiet b.::h~:,rt_,er~t d t>s Schutzgut in einer im 
Bezu~;,: .. · :,tw:·; .F\ :1r·k, ·; f"l Welf' b€ö""lli enden Ausprägung. 

Oberregional 
Da<:. Untersuchung :-(lst,iet beherbt'r~: r r'as Schutzgut in einer 

bedeutend 
zt;rqindest im Bezu9 :;.1 c:l 1m ~ Ostosten ,;, , r. ' · bef!eutenden Aus-

pr ::: ~1ung. 

Tabelle 14: Xategorien der Bewertung des Ist-Z.tlst.-w\J;,s (Raab, 2016) 
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Erh~bllchkeitsstufe Definition 

vernachlässigbar 
Es werden durch das Vorlmben keine feststellbaren Aus-
wirkungen auf das Schutzgut erwartet 
Es werden durch das Vorhaben nur geringfügrge, vorüber-

gering 
gehende oder punktuelle Auswirkungen auf das Schu1zgut er-
wartet: die Beeinträchtigungen bleiben qualitativ und quantitativ 
weitgehend unbedeutend 
Es werden durch das Vorhaben ktrrzfristige oder lokal begrenzte 

mittel Auswirkungen auf regional und/oder lokal bedeutend-? Sz:t-;utz-

güter erwartet 

Es werden durch das Vorhaben langfristige Aus."vir1wngoo ~r-

hoch 
wartet, diese betreffen in geringem Ausmaß r-E9 !0nal 
bedeutende undJeder in t-: n;;,m Ausmaß Iok< bE>tJeutende 
Schutzgüter 

sehr hoch 
Es werden durch das Vorhaben lang' rrstige Auswir' W'\9-= mrt 
regional bedeutende Schutzgüter ervvmt•:Jt 

Tabelle 15: Kategorien für die Bewertung der Eingriffserheblichkelt (Ra:ab .. 2016) 

2.1.3.9.3 Ist-Zustand lt. AVL GmbH 
Anhand der Freilanderhebungen 2012 und zur Ergänzung herangezogenen Literaturrecherche konn-

ten 18 Arten im Radius von 20 km um das Untersuchungsgebiet festgestellt werden, wobei diese 

Nachweise sehr unterschiedlich zu deuteil sind (vgl. Ra ab, 2016). 

Anhand fotgender Tabelle kann das Vorkommen von Arten des Anhangs H der FFH Richtlinie und 

deren Bewe1tung entnommen werden: 

Art Bewertung 

Große Hufeisennase Vorkomm·en nahezu unbedeutend 

Kleine Hufeisennase Ein etwaiges Vorkommen kann als nahezu unbedeutend eingestuft 

werden . 

VI i n1 pe rfle,jen!l<lUS Vc,r~ommen nahezu unbedeutend 

Bechstei n fledermaus Kein bedeutendes Vorkommen dieser Art anzunehmen 

- --Mausohr Für das Untersuchungsgebiet kann ein Lokal bedeutendes Vorkommen 

angenommen werden 

Kleines Mausohr Ein etwaiges Vorkommen kann als nahezu unbedeutend eingestuft 

werden. 
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Mopsfledermaus Vorkommen im Untersuchungsgebiet als lokal bedeutend eingestuft 

Langflügelfledermaus Aktuell kein bedeutendes Vorkommen dieser Art im Untersuchungsge-

biet zu erwarten 

Tabelle 16: Arten lt. Anhang II im Untersuchungsgebiet und deren Bewertung (Raab, 2016) 

Von den Arten des Anhangs IV der FFH Richtlinie konnten die Nymphenfled~rmaus, die Zwergfleder-

maus, die Breitflügelfledermaus und die Nordfledermaus sicher nachgewiesen W(;!rden. Als mögliche 

Vorkommen können noch Abendsegler, Zweifarbfledermäuse, Rauhhaut- Lmd Weißrandfledermaus 

sowie Bartfledermaus eingestuft werden, sind aber aufgrund ihrer geringen Häufi,:Jl<eit von unterge-

ordneter Bedeutung (vgl. Raab, 2016). 

In der Literatur gibt es im Umfeld des Untersuchungsgebiets weiters die 'Nasser-, Brandt- und Fran-

senfledermaus sowie Zweifarbfledermaus, braunes und graues Lang1:~hr (vgl. Raab, 2016). 

Die Vorkommen dieser Arten entsprechen der im östlichen Niedercst~rreich sowie im Nordburgen-

land üblichen Artenzusammensetzungen und werden als lokal bedeutend (Arten der Gattung Myotis, 

Zwerg- und Breitflügelfledermaus) bzw. als von geringer Bedeutung (r~:;tliche Arten Anhang IV) ein-

gestuft (Vgl. Raab, 2016). 

Das Untersuchungsgebiet ist aufgrund der Arten des Anhangs II mit zwei Ausnahmen als nahezu 

unbedeutend, die Mopsfledermaus sowie das Mausohr sind als lokal bedeutend einzustufen. Für die 

Arten der Gattung Myotis, Zwergtledermaus und Breitflügelfledermaus besteht eine lokale Bedeu-

tung, für die restlichen Anhang IV Arten nur geringe Bedeutung. Der Herbstzug von Fledermäusen im 

Untersuchungsgebiet ist nahezu unbedeutend (vgl. Raab, 2016). 
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2.1.3 .9.4 Ist-Zustand lt. TB Raab 
In folgender TabeLLe werden die Arten sowie deren Bewertung dargesteLLt: 

Art Bewertung 

Großes Mausohr Lokal bedeutendes Vorkommen dieser Art im Untersuchungsgebiet 

Kleines Mausohr Lokal bedeutendes Vorkommen dieser Art im Untersuchungsgebiet 

Mopsfledermaus Lokal bedeutendes Vorkommen dieser Art im Unters~; c~ungsgei.J i,,t 

Tabelle 17: Fledermausarten im Untersuchungsgebiet und deren Bewertung (vgl. Raab, 2015 ) 

2.1.3.9.5 Gesamtbewertung Schutzgut Fledermäuse 
Bezüglich der Arten des Anhangs li der FFH Richtlinie ist das Untersuchur: g~ gebiet als Lokal bedeu-

tend anzusehen. Bei den Arten des Anhangs IV der FFH Ri ch tl1nie wird zumeist ein lokal bedeuten-

des Vorkommen angenommen . Aufgrund der hohen f\'\obilität de t Fledermäuse haben Quartiere regio-

nale bzw. auch überregionale Bedeutung. Lokale Eingriffe haben mitun ter großräumigere Auswirkun-

gen auf Fledermauspopulationen (vgl. Raab, 2016). 

Negative Auswirkungen auf Fledermauspopulationen sowie deren Nahrungs- und Lebensräume durch 

das vorgesehene Projekt ergeben sich vor alle m durch Beschädigung, Störung oder Zerstörung von 

Nahrungshabitaten, Flugkorridoren und Quartieren. durch erhöhtes Ko llisionsrisiko und Desorientie-

rung (vgl. Raab, 2016). 

Während der Bauphase wird vor altern ein Verlust von Habitatflächen und Quartierbäumen vermutet. 

In der Betriebsphase sind Opfer aufgrund von Kollisionen und Baretrauma zu erwarten. Lt. natur-

schutzfach!.ichem Gutachten des TB Raab kommt es jedoch durch das geplante Vorhaben zu keiner 

signifikant<!n Erhöhung des Risikos von Verlusten von Einzelexemplaren (vgl. Raab, 2016). 

Du:'ch Maßnahmen {.~.8. Abstand zu Gehölzstrukturen) kann ein Risiko von Kollisionen vermindert 

werden. t.ngesichts der Entwickl.ung der Windräder mit steigender Nabenhöhe verliert diese Maß-

nahme an ßt'deutung, da zwischen unterer Rotorhöhe und Baumkronen im gegenständlichen FaLL 

mindestens 50 m liegen. Ausgleichsmaßnahmen scheinen derzeit nicht nötig, es wird jedoch ein 

Monitaring gefordert um die tatsächliche Mortalität an den Anlagen zu dokumentieren, um gegebe-

nenfalls Maßnahmen einzuleiten. Als beste Ausgleichsmaßnahme mit einer sehr hohen Wirkung wird 

hier ein Abschalten der Anlagen zu geeigneten Zeiten angeführt. Die Umsetzung dieser Maßnahme 

würde jedoch zu wirtschaftlichen Einbußen führen und ist daher nur an jenen Tagen sinnvoll, an 

denen es wirklich zu einem Massendurchzug kommt - aber nur dann, wenn in allen betroffenen 
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Windparks diese Maßnahme umgesetzt wird. Der Massendurchzug ist jedoch nicht vorhersehbar und 

mit den derzeitigen Messmethoden in den Windparks nicht steuerbar. Die Umsetzung in einem einzi-

gen Windpark ist nicht zielführend (Raab, 2016). 

Die Resterheblichkeit für die Lokal bedeutenden Arten der Anhänge li und IV der FFH Richtlinie wird 

im Gutachten des TB Raab als gering eingestuft. 

2.1.3.10 Weitere Tierarten 

Neben den angeführten Vogel- und Fledermausarten sind in der Verordnung für das Natura 2000-

Gebiet Vogelschutz- und FFH-Gebiet Mattersburger Hügelland noch die Arten Hirschkäfer, Spanische 

Flagge, Heckenwollafter, Großer Feuerfalter und Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling ang<?fLihrt. Die 

Durchführung des geplanten Projekts führt hier zu keinen negativen A:..w..virkungen auf diese Arten 

(vgl. Raab, 2016). 

2.1.3.11 Pflanzen 

Durch den geplanten Windpark sind keine PfLanzenarten der Roten Liste betroffen. Es kommt durch 

den Bauverkehr in geringem Ausmaß zu Immissionen pflanzenschädigender Luftschadstoffe. Während 

der Bauphase kann es auch zu geringfUgig höh~ren, teilweise wassergebundenen Schadstoffeinträ-

gen in den Boden kommen. Generell ergeben sich ih der Bau- ur.d auch in der Betriebsphase für die 

Pflanzen keine bzw. eine geringe Eingriffsintensität (vgl. Raab, 2016). 

2.1.3.12 Lebensräume 

Durch das gegenständliche Projekt sind keine gefährdeten Lebensräume aus den Roten Listen ge-

fährdeter Biotoptypen Österreichs betroffen. Die Eingriffswirkung und Eingriffserheblichkeit für die 

Fundamentflächen, Kranstell.ftächen und das beanspruchte Wegenetz der Anlagenstandorte kann für 

das Schutzgut "Flora, Vegetation und deren Lebensräume" sowohl in der Bau-, als auch in der Be-

triebsphase aLs vernachlässigbar eingestuft werden (vgl. Raab, 2016). 
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2.1.3.13 Zusammenfassende Beurteilung 
Zusammenfassend betrachtet ist das Vorhaben Windpark Schwarzenbach gemäß den der gegenständ-

lichen SUP zugrunde Liegenden technischen Angaben, bei Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen, 

in der Bau- und Betriebsphase aus der fachlichen Sicht des Themenbereichs Ökologie als umweltver-

träglich zu bezeichnen (Raab, 2016). 
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2.1.4 Landschaftsbild 

2.1.4.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 
Im Zuge der SUP wurde vom Raumplanungsbüro RaumRegionMensch (2224 Obersulz) eine Untersu-
chung der visuellen Auswirkungen (Landschaftsbildbewertung) durchgeführt. 

Aufgrund der Bauweise und Funktion von Windkraftanlagen gelten diese als schwer integrierbare und 
dominante Elemente in der Landschaft, das öffentliche Interesse an ressourcemchonenci er Energie-
erzeugung ist dem jedoch gegenüber zu stellen. 

Die Bewertung von Landschaft bzw. Eingriffen in das Li;rdschaftsbild ist std su bj ektiv geprägt uod 
durch Voreinstellungen beeinflusst. Die zukünftigen Flächen der Widmung d e ~ Windenergieanl.age n 
liegen in etwa 2.000 m Entfernung zum nächstgelegenen Siedlu ngsgebiet. 

Von der geplanten Errichtung des Windparks sind keine Natur>.:hutzgebiete, Naturparks oder Land-
schaftsschutzgebiete direkt betroffen. Das Gebiet grenzt jedoch direkt a'1 das Landschaftsschutzge-
biet Rosalia-Kogelberg. 

Generelles Leitziel lt. NÖ Raumordnungsgesetzt ist d)e "Erhaltung und Verbess <: rung des Orts- und 
Landschaftsbildes" (NÖ ROG 2014). Daher werden die landschaftsästhetischen Auswirkungen in die-
ser Bewertung geprüft. 

Grundsätzlich ist aufgrund der Berücksichtigung d·?r potentiellen Eignungszone IN 19 von keiner 
besonderen Sensibilität des Gebiets auszugehen, bzw. e i n~ Eignung des Projektgebietes gegeben, da 
im Zuge der Festlegung der Eignun gszonen unt~>. r anderem bereits auf Interessen des Naturschutzes, 
der ökologischen Wertigkeit des Gebiets sowie de5 Orts- und Landschaftsbildes Bedacht genommen 
wurde. 

Das Projektgebiet Liegt im Osten des Landschaftsraumes "Bucklige Welt", ein Hügelland am Alpe-
nost-and, dessen Gebiet sich auf Höhen zwischen 375 m und 900 m ü.A. erstreckt und insgesamt 23 
Gemeinden umfasst. Im Osten bildet das Rosaliengebirge die Grenze, das Projektgebiet liegt am 
Südhang des Schwarzkogels und grenzt direkt an das Landschaftsschutzgebiet Rosalia-Kogelberg an, 
das auf der burgenländischen Seite im Norden und Osten anschließt. 

Die Bucklige Wett ist ein agra risch durchaus intensiv genutztes Gebiet mit Ackerbau und Wechselwie-
.senwirtschaft vor allem in den Plateau- und Oberhanglagen. Wälder befinden sich überwiegend an 
Steilhänqen und in Bachtobeln . Das Rosaliengebirge bildet den äußersten östlichen Rand der Alpen 
im Übergan gsb,:! reich zur Pannonischen Region. 

Eine optische Vorbelastu ng des Untersuchungsraums durch technogene Elemente besteht teilweise 
durch die Burgenland Schnellstraße S31 sowie eine Hochspannungsleitung in Nord-Süd-Richtung . 
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2.1.4.2 Untersuchung der Auswirkungen 

Die Abschätzung der Veränderung des Landschaftsbildes ist besonders relevant in Hinblick auf land-
schaftlich bedeutende Aspekte. Als landschaftlich bedeutende Aspekte werden unterschieden: 

• Rad- und Wanderwege (bedeutend für die Erholungsfunktion der Landschaft) 

• Standorte des kulturellen Erbes (Burg Forchtenstein) 

Von zentraler Bedeutung für die Abschätzung der visuellen Auswirkungen ist die Erho!.ungsnutzung 
im Untersuchungsraum. Es wurden daher die Auswirkungen anhand tourismus-und erhoLungsrelevan-
ter Ausgangspunkte der Landschaftswahrnehmung untersucht und beschrieben. 

Bei Rad- und Wanderwegen kann eine teilweise Beeinträchtigung durch visuelte Auswirkungen nicht 
ausgeschlossen werden. Lange Wege bzw. Wegenetzwerke verlaufen nur zum Te!l innerhal.b de:r Wirk-
zonen der geplanten Änderung, einige auch über weite Strecke~ ir. vValdgebieten. Wegen der gerin-
gen Dominanz der Anlagen bei zunehmender Entfernung und der zu envartenden Sichtverschattung 
durch Gehölzbestände, Bewaldung und Geländesituation, wird nicht davon ausgegangen, dass eine 
erhebliche visuelle Beeinträchtigung der Erholungsnutzung vo;liegt. 

Hinsichtlich der im Norden des Projektgebiets gelegenen Burg For:htenstein, die auch eine Aus-
sichtsterrasse besitzt, können visuelle Auswirken nicht ausgeschlossen vverden. 

Eine mögliche negative visuelle Auswirkung ist die Störung von Blickbeziehungen von zentralen, 
identitätsstiftenden oder oft besuchten Standorten auf markante Gebäude, Landmarken oder Punkte 
mit hohen Erlebniswert. Diese Blickbeziehungen können gestört ~t.·erden, wenn Windkraftanlagen 
dazwischen stehen. Dahingehend wurden die Burg Forchtenstein al.s \Nichtige Landmarke, die Orts-
bilder und die Blickbeziehungen von anderen, oft besuchten Standorten im Untersuchungsraum be-
trachtet. 

Eine erh,~bliche Beeinträchtigung der Stickbeziehung zur Burg Forchtenstein ist aufgrund der Rich-
tung Osten orientierten Lage der Burg unwahrscheinlich. Eine Beeinträchtigung der Kulisse der Burg 
ist lediglich bei einer Ansicht aus Norden möglich, die relevantesten Blickbeziehungen zur Burg sind 
jedoch jene aus Osten. Der Hausberg verhindert teilweise eine Blickbeziehung zur Burg, deren Kutis-
se durch die g ·~p!.arrt,2n Windräd•3r beeinträchtigt würde. 

Eine weite1'e mögliche visuelle Auswirkung von Windkraftprojekten ist die Horizontverstellung (unge-
störter, flächiger BULkbereich in die freie Landschaft wird verdeckt). Die im Zusammenhang mit dem 
Windpark Schwarz~:'nbach zu erwartenden Auswirkungen hinsichtlich der Horizontverstellung werden 
jedoch als gering bewertet, zukünftige kumulative Auswirkungen können ebenfalls ausgeschlossen 
werden (keine weiteren Eignungszonen). Ebenfalls Liegt keine relevante Vorbelastung durch tech-
nisch-bauliche Vertikalstrukturen vor. Eine zukünftige Überlastung des Landschaftsraumes durch 
Horizontverstellung ist daher nicht zu erwarten. 
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2.1.4.3 Zusammenfassende Bewertung 

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Landschaftsbildbewertung sowie der Tatsache, dass der 
zukünftigen Beeinflussung des Landschaftsbildes ein öffentliches Interesse an einer ressourcenscho-
nenden Energieerzeugung gegenübersteht, können die Auswirkungen auf das Landschaftsbild durch 
die geplanten Windkraftanlagen insgesamt als nicht erheblich bewertet werden. 
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2.1.5 Ortsbild sowie Bereiche besonderer kultureller Bedeutung (Denkmal-
schutz) 

2.1.5.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 

In der gesamten Gemeinde Schwarzenbach befinden sich 6 denkmalgeschützte Objekte bzw. Gebäu-
de. Daher wird geprüft, ob der Windpark Auswirkungen auf diese geschützten Objekte haben könnte. 

2.1.5.2 Untersuchung der Auswirkungen 

Im Planungsgebiet der Windkraftanlagen finden sich kein ;~ denkmalgeschütrt'2n Objekte oder Gebäu-
de und somit besteht keine direkte Überschneidung zwischen den Schutzgütern und dem Planu ngs-
vorhaben. In einer Entfernung von ca. 3,5 km zum geplanten Windpark befindet sich jedoch di<: 3urg 
Forchtenstein (Burgenland). Hinsichtlich der Burg Forchtenstein können visuelle Auswirkungen nicht 
ausgeschlossen werden. 

Die zentralen Siedlungsgebiete im Untersuchungsraum - Schv.<;5rzenbach, Hochwc-Lkersdorf, Forchten-
stein und Sieggraben - können aufgrund ihrer Lage im Gelände und der siedlungsstrukturellen Aus-
richtung als wenig eingriffssensibel bezüglich der Blickbeziehunger. b;:zeichnet werden. 

Forchtenstein liegt im Wulkatal in Ost-West-Ausrichtung. Es ergeben sich keine relevanten Blickbe-
ziehungen, die durch zukünftige visuelle Auswirkungen gestört werden könnten. 

Hochwalkersdorf befindet sich im SU-den d:s Rosaliagebirg~s. die Hauptrichtung des Ortes verläuft 
von Nordwest nach Südost. Retevante Blickbeziehungen ergeben sich vor aus Blickrichtung Norden 
auf den Ort. Hinsichtlich der gr.!planten Windkraftanlagen kann des Ort dahN als wenig eingriffsemp-
findlich bezeichnet werden. 

Schwarzenbach liegt ebenfalls mit Nordwest-Südost-Ausrichtung in Grabenlage südlich der geplanten 
Windkraftanlagen. Es bestehen ke)ne ~ingriffs.:>mpfindlichen Blickbeziehungen. 

Das Siedlungsgebiet von Sieggraben befindet sich östlich der S31 Burgenland Schnellstraße ebenfalls 
in Graber~lage und Nord-Süd Ausrichtung. Vor allem durch die Geländesituation ergeben sich keine 
relevante 'l Blickbeziehungen, di~ von zukünftigen visuellen Auswirkungen erheblich gestört werden 
kön nten. 

2.1.5.3 Zusammenfassende Bewertung 

Aufgrund der Ol'tsbildbewertung können keine Auswirkungen durch das geplante Vorhaben festge-
stellt werden . Im Hinblick auf relevante Baudenkmäler kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass es Auswirkungen durch den geplanten Windpark gibt. Dahingehend sind weitere Untersuchun-
gen in einem nachgelagerten Materienrechtsverfahren (UVP) notwendig. 
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2.1.6 Regionales Gesamtbild 

2.1.6.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 

Die Bewertung des regionalen Gesamtbildes betrifft vor allem die Abstände und Sichtbeziehungen zu 
bestehenden und geplanten Windkraftanlagen bzw. Windparks in der Region . 

2.1.6.2 Untersuchung der Auswirkungen 

Im Zusammenhang mit der Beurteilung des regionalen Gesamtbildes ist anzumerken, dass eine Beur-
teilung der Beeinflussung auf Großlandschaften ber\~its in der strategisch:. n Umweltprüfung zum 
sektoralen Raumordnungsprogramm durchgeführt wurde. In einer entsprechenden Interessensabwä-
gung wurden - unter Berücksichtigung der relevanten Bewertungsf;->ktoren - sensible La i1 dschafts-
räume von einer Ausweisung als potentielle Windkrafteignungs:wne iW5 ~1?schlossen. 

In der potentiellen Eignungszone IN 19 (Anm.: die geplanten Windenergi,::3nldgen in Schwarzenbach 
befinden sich in dieser Zone) befinden sich derzeit noch keine bestehenden Anlagen bzw. Wind-
parks. Die nächstgelegene Eignungszone für die Windkraft (IN 05) befindet sich in Richtung Norden 
in mehr als 25 km Entfernung. Südwestlich d1:s Projektgebiets befindet sich in ca. 12,5 km Entfer-
nung eine bestehende Anlage außerhalb einer Eignungszone. Somitsind hier, vor allem aufgrund der 
Entfernung, keine Auswirkungen aufgrund geplanter oder bestehender ··Nindparks zu erwarten. 

Im Nachbarbundesland Burgenland befinden sich im Bereich de~ geplanten Windparks Schwarzen-
bach keine bestehenden Anlagen, d1e nächstgelegenen WEA.; befinden sich nördlich von Mattersburg 
in einer Entfernung von ca. 10 km zum gegenständlichen Projekt. 

Die Auswirkungen auf das regionale Gesamtbild könr.i':n daher als nicht eri1eblich eingestuft werden. 
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2.1.6.3 Zusammenfassende Bewertung 
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Aufgrund der klaren Abgrenzung der verschiedenen, bestehenden und potentiell möglichen Wind-
parks in der Region, sind keine erheblichen Beeinflussungen des regionalen Gesamtbildes durch die 
beabsichtigten Widmungsmaßnahmen zu erwarten. 
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2.1.7 Boden 

2.1.7 .1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 

Für die Durchführung des Projekts bzw. Errichtung des Windparks sind kleinflächige Rodungen und 
Bodenversiegelungen für die Zuwegung, die Errichtung der WEA und die Installation von Kranstell-
flächen notwendig. Es soll beurteilt werden, ob diese Maßnahmen die dahingehend relevanten 
Schutzgüter beeinflussen. 

2.1.7 .2 Untersuchung der Auswirkungen 

Gemäß den Angaben in der Projektbeschreibung (EWS, 2015) wird versucht, den Flächenbedarf für 
Kranstell- und Montageflächen generell, sowie insbesondere bei Waldstandorten mög;_Lhst ged11g zu 
halten. 

Schon in der Planung wird auf bestehende Wege geachtet und die Befestigung von Wegen bevorzugt 
in Abstimmung mit der Bevölkerung und der Gemeinde durchgefUhrt. Es wird darüber hinaus auf eine 
unaufwändige Errichtungsweise und kurze Wege Rücksicht genommen. Ökologisch wertvolle Baumbe-
stände sollen nach Möglichkeit bestehen bleiben. Die Zuwegung muss teilweise hinsichtlich Breite, 
Tragfähigkeit und Kurvenradien angepasst we.rden. Teilweise sind auch neue Wege zu errichten (vgl. 
Projektbeschreibung EWS, 2015). 

Die Bodenversiegelung betrifft vor allem die Standorte der WEA sowie teilweise die Kranstell- und 
Montageflächen. Diese können nach dem Ende der Laufzeit der WEA wieder Rückstandslos entfernt 
und der natürliche Zustand wieder hergestellt werden. 

Generell kann, aufgrundder Bodenverhältnisse bzw. der Bodenbeschaffenheit lt. ebod (elektronische 
Bodenkarte, www://bfw.ac.at) keine Aussage getroffen werden, da es sich um Waldstandorte handelt 
und diese in den Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit nicht berücksichtigt sind. 

Vor Baubeginn werden jedoch detaillierte Baugrunduntersuchungen an den Anlagestandorten durch-
geführt. Auf Grundlage dieser Untersuchungen wird die Fundamentierung der Anlagen standortspezi-
fisch festgelegt und ermöglicht somit eine Vorabschätzung der erforderlichen Pfahllängen für die 
Verankerung im Untergrund (vgL Projektbeschreibung EWS, 2015). 

Die Flächr:ninanspruchnahme kann jedoch generell als gering bzw. unerheblich angesehen werden. 

2.1. 7.3 Zusammen fassende Bewertung 

Aufgrund des geringen Ausmaßes bzw. des Flächenbedarfs der geplanten Rodungen und Bodenver-
siegelungen können die Auswirkungen auf den Boden als nicht erheblich betrachtet werden und 
sprechen somit nicht gegen eine Durchführung des Projektes. 
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2.1.8 Wald 

2.1.8.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 

Das Planungsgebiet des Windparks befindet sich zur Gänze auf einem bewaldeten Höhenrücken im 
Süden des Rosaliengebirges. Mögliche Auswirkungen auf die Schutzgüter des Waldentwicklungsplans 
sollen geprüft werden. 

2.1.8.2 Untersuchung der Auswirkungen 

Laut Waldentwicklungsplan (NÖ Atlas) besteht für das betroffene Gebiet eine Nutzfunktion des Wal-
des (Funktionskennzahl 211). Es handelt sich um einen Laubmischwald (teilweise sekundär Kiefern

wald) in flachen Kuppenlagen und steilen, bewaldeten Grabeneinhäng~n. 

Dies bedeutet, dass dem Wald insbesondere die wirtschaftlich nachhaLtige Produktion des Rohstoffes 
Holz zukommt. Damit sind keine Auswirkungen des Windparks auf das Sd;utzgut Wald zu erwarten. 
Erforderliche Rodungen sind- vor dem Hintergrund der Walda,~:.stattung der Gem::inde (rd. 49% der 
Gemeindefläche) und der Funktionsfestlegung des Waldes - in imen Auswirkungen als nicht erheb-
Lich einzustufen. Die verlorene Waldfläche kann, bezogen auf den gesamten Waldkomplex, als nicht 
erheblich bewertet werden. Im Schnitt kann m~t ca. 5.000 m2 pro WEA gerechnet werden (6 Anlagen 
= 30.000 m2 = 3 ha). Betrachtet man nun die Wal.dfläche in der StaDdortgemeinde (ca. 1.100 ha) 
werden lediglich 0,27 % des Waldes benötigt. 

Die Frage der Nutzung von WaldF!.iichen fü; die Nutzung des Wir.rihaftpotentials wurde darüber hin-
aus auch bereits in der strategischen Umweltprüfung zum sektoralen Raumordnungsprogramm für die 
Windkraftnutzung in Niederösterreich thematisiert und geprüft. 

Darüber hinaus besteht im Energiefahrplan 2030 des Landes Niederösterreich das konkrete Bekennt-
nis zur N'.ltzung der Windenergie ·in 'fiirt~r:haftswäldt:rn. 

2.1.8.3 Zusammenfassende Bewertung 

Die Auswirkur.gen auf den Wald können als geringfügig eingestuft werden. Im betroffenen Waldge-
biet besteht Laut Walder.tvvicku.ongsplan die Nutzfunktion mit der Funktionskennzahl 211. 

Aufgrund des geringen Waldflächenverbrauchs (rd. 0,3 %der gesamten Waldfläche) kann davon aus-
gegangen werrh~n, dass keine Auswirkungen auf das Schutzgut Wald zu erwarten sind. 
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2.1.9 Sachgüter (Anlagen) 

2.1.9.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 

Die Untersuchung der Sachgüter bezieht sich im konkreten Fall auf die Standsicherheit der Anlagen 
und den Schutz dieser Anlagen vor Naturgefahren. Vor alle, die Bodenbeschaffenheit und die gene-
relle Standorteignung werden geprüft und bewertet. 

Die Bewertungen basieren auf Recherchen mithilfe der elektronischen Bodenkarte ( ~bod) und des NÖ 
Atlas (Themenbereiche Hochwasser, geogene Gefahren und WLV-Gefährdungsbereiche). 

Das Gelände der geplanten Standorte befindet sich auf einem bewaldeten Höh·~mücken mit r~ar.h 

Norden und Süden abfallenden Hängen. 

2.1.9.2 Untersuchung der Auswirkungen 

Laut NÖ Atlas besteht im Projektbereich keine Hochwassergefährdung. In der geogenen Gefahren-
hinweiskarte sind Anzeichen für potentielle Rutschungsp~ozesse am Standort von Anlage SB-05 er-
kennbar, an den Standorten der restlichen Anlagen sind potentielle Rutschgefährdungen lediglich 
angrenzend an die geplanten Anlagen. Poten':iel.le Sturzprozesse sind im Projektgebiet nicht vorhan-
den. 

Laut WLV-Gefahrenzonenplan sind für die vorgesehenen Widmungsflächen und auch in deren Umge-
bung keine Gefahren bekannt. 

Aufgrund der elektronischen Bodenkarte lassen sich keine Aussagen zur Standortsicherheit treffen, 
da sich das Projektgebiet zur Gänze in einem Waldgebiet befindet und für solche Gebiete keine Un-
tersuchur:gsergebnisse in der ebod vorliegen. 

2.1.9.3 Zusammenfassende Bewertung 

Aufgrund der Informationen aus den oben beschriebenen Recherchegrundlagen kann davon ausge-
gangen werden, dass für die Anlagen im Projektgebiet keine Gefährdungspotentiale vorhanden sind 
und somit keine Gefahren für das Projekt insgesamt darstellen. Die generelle Standorteignung für die 
Errichtung von Windenergieanlagen ist daher gegeben. Im nachgelagerten Materienrechtsverfahren 
werden sämtLiche notwendigen Untersuchungen bezüglich Geologie und Standortsicherheit in einem 
scharfen Detailgrad untersucht. 
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2.1.10 Energie 

2.1.10.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 

Hierbei werden die Effizienz der Energieerzeugung der geplanten Anlagen und die Sicherung der 
Energieverteilung überprüft. 

2.1.10.2 Untersuchung der Auswirkungen 

Für die geplanten Standorte der Windenergieanlagen sind moderne Anlagen der 3 1>1W Klasse (Bei-
spielsweise Vestas V126-3,3/3,45 MW, Nabenhöhe 1H bzw. 137m) vorgesehen. 

Gemäß § 20 Abs. 2 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 muss am Standort der Widmung Grünland-
Windkraftanlage (Gwka) mindestens eine mittlere Leistungsdichb~ d~;s Windes von 220 W/rn 2 in 130 
m Höhe erreicht werden. Laut Projektbeschreibung der Energiewerkstatt (EWS, 2015) wird die mittle-
re Leistungsdichte des Windes beim gegenständlichen Windpark mit ca. 270 W/m 2 in einer Höhe von 
130 m über Grund angegeben. Demnach werden die gefordetten Mindestwerte der leistungsdichte 
gemäß NÖ ROG deutlich überschritten. 

Die parkinterne Verkabelung besteht aus MitteLspannungs-Erdkabelsystemen (u.a. mit Leerrohren und 
Daten- bzw. Lichtwellenleitern), durch welche die ~inzelnen Windenergieanlagen untereinander ver-
bunden sind. Der voraussichtliche Netzanschluss ist das Umspannwerk Mattersburg . In diesem Um-
spannwerk befindet sich die Eigentumsg-;'=nze zwischen dern Konsenswerber und Dritten. Der zustän-
dige Netzbetreiberist die Netz Burgeniand Stwrn GmbH. 

Insgesamt stellt der Windpark einen Beitrag zur Produktion elekt:ischer Energie in Österreich dar 
und verringert so die Stromimporte nach Österrei<:h und die Abhänijigkeit von nicht heimischen 
Energieträgern. Zusätzlich soll durch den geplanten Windpark ein Beitrag zur Erreichung der Ziele 
des NÖ Energiefahrplans 2030, somit wm Umbau des Energiesystems in Niederösterreich (vor dem 
Hintergru0d relevanter Klimaziele) beig<::tragen werden. 

2.1.10.3 Zusammenfassende Bewertung 

Die Berechnungen de.:; Windenergiepotentials zeigen eine deutliche Überschreitung der geforderten 
Mindestlei stungsdichte, womit aus Sicht des NÖ ROG zum Windenergiepotential die Bedingungen 
erfüllt sind. Aufgrund der Verlegung der benötigten Erdkabel in den bestehenden Forstwegen sind 
keine negativen Aus't1'1irkungen der geplanten Anlange zu erwarten. Durch den Windpark soll auch ein 
Beitrag zur Erreichur:g der Ziele der NÖ Energie- und Klimaziele geleistet werden. 
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2.1.11 Relevante Wechselwirkungen und Summationseffekte 

2.1.11.1 Ausgangssituation und relevante Voraussetzungen 

In der näheren Umgebung des geplanten Windparks sind relevante Wechselwirkungen und Summati-
onseffekte zu überprüfen. Es soll der Einfl.uss auf umliegende, raumrelevante Projekte und Planungen 
ermittelt werden. 

2.1.11.2 Untersuchung der Auswirkungen 

In der näheren Umgebung des geplanten Windparks sind derzeit keine best-2henden oder geplanten 
Windenergieanlagen bekannt. Die nächstgelegenen WEAs liegen ca. 10 km nordnordöstlich in den 
Gemeinden Sigleß und Pöttelsdorf, Bezirk Mattersburg, Burgentand. Eine einzelne Ar\hge befi.1det 
sich in südwestlicher Richtung in ca. 13 km Entfernung (Lichtenegg). i\Ue weiteren Windparks liegen 
in größerer Distanz zum geplanten Windpark Schwarzenbach. 

Weitere raumrelevante Projekte und Planungen sind derzeit nicht bekannt. 

2.1.11.3 Zusammenfassende Bewertung 

Es bestehen, vor allem aufgrund der Entfernung w b~?stehenden und geplanten, raumrelevanten 
Projekten und Plänen, keine erhebliche!1 Wechselwirkungen und Sumrnationseffekte. 
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3 Variantenprüfung 

Gemäß Anforderungen des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 sind im Rahmen einer strategischen Um-
weltprüfung Varianten für die im Raumordnungsprogramm beabsichtigten Maßnahmen zu entwickeln, 
zu bewerten und die Untersuchungen entsprechend im Umweltbericht zu dokumentieren. 

Das sektorale Raumordnungsprogramm für die Windkraftnutzung in Niederö:.;tr.rrt!ich sieht für 
Schwarzenbach nur eine einzige § 20-Zone (=potentielle Eignungszone für die Windkraftnutzung) 
vor. Die Zahl möglicher Varianten für die Windenergiegewinnung ist daher in diesem Fall ziemlich 
eingeschränkt. Im Zusammenhang mit gegenständlichem Planungsvorhaben der Gemeinde Schwar-
zenbach werden daher folgende Varianten einer entsprechenden Variantenprüfung unterzogen: 

Variante I: Null-Variante 

In dieser Variante soll eine grundsätzliche Klärung der Frage erfolgen, ob die Nutzung der Windener-
gie in der Gemeinde grundsätzlich gewünscht, somit durch Einleitung entsprechender Maßnahmen 
forciert werden soll. 

Variante II: optimierte Ausnutzung des Windkra-ftpotentials 

Durch die Festlegung einer Eignungszone im sektoralen Raumordnungsprogramm wird die Gemeinde 
Schwarzenbach prinzipiell ermächtigt, eine entsprechende Widmungsausweisung für die Nutzung von 
Windenergie vorzunehmen. In einer Variante II solL nun geprüft werdr3n. in welcher Intensität von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird / werden soll. 

Variante 111: Alternative Nutzungsmöglichkeiten am geplanten Standort 

Die Möglichkeit einer alternativen Nutzung der Flächen am vorgesehenen Standort der WEA soll in 
dieser Variante geprüft werden. 
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3.1 Beurteilung der Varianten 

3.1.1 Variante I: Null-Variante 

3.1.1.1 Beschreibung und Bewertung 

Der Bereich der geplanten Widmungsflächen für Windkraftanlagen ist derzeit als Grünland gewidmet. 
Bauvorhaben sind daher nur im Zusammenhang mit dieser Widmung zulässig. wobei eine entspre-
chende Erforderlichkeit nachgewiesen werden muss (in diesem Fall eine ErforderliChkeit für eine 
Nutzung im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft). Eine Nichtdurchführung der Pla nungsmaßnahme 
würde daher zu keiner Änderung dieser Bestandssituation führen. Eine Betwffe nh eit von Schutzgü-
tern der SUP (strategische Umweltprüfung) könnt in einem solchen Szenario .zu1 Gänze ausgeschlos-
sen werden . 

Andererseits besteht seitens des Landes NÖ das klare Beken ntnis zu ; Forderung von erneuerbaren 
Energien, somit für den Umbau des Energiesystems des Landes (NÖ Energiefahr plan 2030). In diesem 
Zusammenhang wurde mit dem sektoralen Raumord nungsprogramm zur Wind kraftnutzung in Nieder-
österreich eine wesentliche Grundlage geschaffen. In der Gemeinde Schwarzenbach befindet sich 
eine potentielle Eignungszone für die WindkraFt Dies ermächtigt die Gemeinde, entsprechende Wid-
mungsflächen vorzusehen, somit die Grundlage für die Nutzung des Windkraftpotentials zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das besondere Leitziel für die örtliche Raumplanung (§ 1 Abs. 
2 Z. 3 lit. b des NÖ ROG 2014) nach einem verstärkten Einsat.z von Alternativenergien zu sehen. 

Aufgrund der naturschutzrelevanten Vorausset::ungen im Industrii:;viertel ist weiters davon auszuge-
hen, dass ausgewiesene Eignungszonen für die Nutzu ng der Windkraft tF.>i!.weise oder sogar zur Gänze 
nicht genutzt werden können. Von einer Ausschluss- oder Vorbehaltszone gemäß Birdlife-Studie ist 
die Gemeinde jedoch nicht betroffe n. 

Eine Nichtdurchführung des Planungsvorhabens in der Gemeinde Schwarzenbach würde daher dazu 
führen, dJss die Zielsetzungen nach einer Forcierung erneuerbarer Energie (Windkraftnutzung) nicht 
ausreichen erfüllt werden können . 

3.1.1.2 ScMussfolgerung 

Vor dem Hinterg~un d relevanter Zielvorgaben (NÖ Energiefahrplan 2030) (Zielvorgabe des NÖ ROG) 
würde eine Nutzung der, vom sektoralen Raumordnungsprogramm für die Windkraftnutzung in NÖ 
eingeräumten MögLic:hkeit zur Widmungsausweisung von Gwka Flächen (Grünland-Windkraftanlagen), 
dazu beitragen, geforderte Klimaschutzmaßnahmen (Forcierung erneuerbarer Energien, Umbau des 
Energiesystems) zu erreichen. Eine Nichtdurchführung der Widmungsmaßnahmen (Planungsnullfall) 
würde eine Erfüllung dieser Zielsetzungen erschweren . 
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+ keine erheblichen Auswirkungen keine anlagenbezogenen Emissionen (insbesondere Schall, schat-
ten) 

keine Auswirkungen auf Flora und Fauna (mit und ohne Schutz-
status) 
keine Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sowie auf 
sonstige Kulturgüter 
keine Betroffenheit von Erholungseinrichtungen 

keine Betroffenheit des Waldes und des Bodens 

"' mögliche, negative Auswirkungen Das vorhandene Energiepotential ka nn nur tei iweise (Nutzung 
des Biomassepotentials des Waldes) genutzt werden. Das vor-
handene Windkraftpotential würde zur Gänze ungenutzt bleiben . 

·-· 

GZ. 3.667-7/16 April2016 Seite 74 



Marktgemeinde Schwarzenbach/ Bez. Wiener Neustadt Land 
Umweltbericht Windkraftnutzung 

3.1.2 Variante II: Maximalvariante 

3.1.2.1 Beschreibung und Bewertung 

Aufgrund des nunmehr vorliegenden, sektoralen Raumordnungsprogrammes für die Windkraftnutzung 
in Niederösterreich und der, im Rahmen der diesbezüglichen strategischen Umweltprüfung vorge

nommenen Interessensabwägung, wurde das Windkraftpotential des Industrieviertels deutlich und es 
wurde, durch die Festlegung einer entsprechenden Anzahl an § 20- Eignungszonen, di:' regionalpla-
nensehe Grundlage für eine spätere Umsetzung im örtlichen Raumordnungsprogramm ~2:;chaffen. 

Im Gemeindegebiet von Schwarzenbach befindet sich die potentielle Eignungszone IN 19. 

Die Projektplanung hat innerhalb dieser Eignungszone ursprünglich, im Hinblick auf die optimierte 
bzw. vollständige Nutzung des Windkraftpotentials, 8 Windkraftarücgen vorgesehen. 

I 1 \ . 

0~.-
1 

1 
I 
i 

+ 

Diese Maximialvariante konnte aufgrund naturschutzfachlicher und ornithologischer Bedenken je-
doch berei"':s in 2 vorangegangenen Verfahren nicht durchgeführt werden. 

Vor dem Hin terg; und d~~r ZieLsetzu ngcn einer Forderung erneuerbarer Energie (Windkraftnutzung) ist 
prinzi;;idl eioe rna: .. dmale Nutzung des gesamten Potentials empfehlenswert. Eine solche, maximale 
Nutzun~ ·,vä(e, im Hinblick auf die zweifache, negative Beurteilung bzw. Beanstandung des Natur-
schutzgutdchti~~~~ nicht realisierbar. 

Aufgrund der zuvo• genannten Bedingungen wurde für das nun zugrundeliegende Verfahren ein op-
timiertes Parklayout erstellt, bei dem Bezug auf die in den früheren Verfahren geäußerten Bedenken 
genommen wurde. 
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3.1.2.2 Schlussfolgerung 

Im Sinne einer effizienten, weiteren und intensivierten Nutzung des Windkraftpotentials erscheint-
zur Erreichung relevanter Zielvorgaben (Klimaschutz, Forderung erneuerbarer Energien) eine maxi-
male Nutzung des Windkraftpotentials im Norden des Gemeindegebietes von Schwarzenbach zielfüh-
rend. Diese vollständige Nutzung kann jedoch aus naturschutzfachlichen Gründen nicht realisiert 
werden. Erhebliche Auswirkungen auf Flora und Fauna Nutzung könnten in diesem Fall nicht ausge-
schlossen werden. Der konkrete Planungsfall stellt daher die optimierte Nutzung des \·V~ndkraftpoten
tials (unter Berücksichtigung relevanter Rahmenbedingungen und Aspekte) dar. 

+ keine erheblichen Auswirkungen 

~ mögliche, negative Auswirkungen 

- negative Auswirkungen 

GZ. 3.667-7/16 

keine erhebliche:: Auswirkungen auf Bereiche besonderer kultwel-
ler Bedeutung (Denkmalschu':z) 

keine erhebliche Betroffenheit •mn Frholungseinrichtl~ nsc•~ 

optimierte Energiegewinnung I Energieeffizienz (möglichst voll-
ständige Nutzung des vorhandenen Windkraftpotentials) 

Relevante Grenzwerte wertleii eingehalten bzw. sind Ausgleichs-
maßnahmen möglich (anlagencezogene Embsionen wie insbeson-
dere Sch.itlL Schatten) 

Auswirkungen visueller Form auf das Orts- und Landschaftsbild 
sind zu erwarten 

1 Aüsv.ri:-kungen auf Bereid1e besonderer kultureller Bedeutung (Burg 
Forchtenstein) möglich (vc rgeseh~ne Detailuntersuchungen auf 
Projektebene) 

Auswirkungen auf den Wald sind zu erwarten (Nutzungsfunktion 
I 

! als Leitfunktion des Waldes) 
I 
I 

Betroffenheit des Bodens (Flächenverbrauch I Bodenversiegelung 
ist zu erwarten) 

1 
Im Falle einer vollständigen Nutzung (Maximalvariante) : 

I 
I 

Naturverträglichkeit aufgrund naturschutzrechtlicher Vorgaben 
nicht gegeben 

-+ Verzicht auf Widmungsflächen I Anlagenstandorte 
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3.1.3 Variante 111: optimierte Nutzung des Windkraftpotentials {Planungsfall) 

3.1.3.1 Beschreibung und Bewertung 

Wie in Variante II bereits erwähnt wurde, ist vor dem Hintergrund der Zielsetzungen einer Forderung 

erneuerbarer Energie (Windkraftnutzung) prinzipiell eine maximale Nutzung des gesamten Potentials 

empfehlenswert. Im gegenständlichen Projektgebiet bzw. in der zugrunde Liegenden potentiellen 

Eignungszone IN 19 ist eine solche maximale Nutzung im Hinblick auf naturschutzfachliche bzw. 

ornithologische Bedenken und bereits vorliegende Gutachten nicht realisierbar. 

Daher wurde, aufgrund dieser Vorbedingungen und Gegebenheiten ein neues, optimiertes Windpark-

Layout entwickelt. Gegenüber der Maximalvariante (2x4 WEAs) wurden bei der optimierten Variante 

nur mehr 6 Windkraftanlagen auf 4 Flächen geplant. Dabei wurden die natürlichen Gt3gebenheiten 

und naturschutzfachlichen Vorgaben berücksichtigt und neue Standorte für die Anlagen festgelegt. 

Dahingehend kann das nun festgelegte Parklayout als optimale Planungsvaiiante bzw. als das mögli-

che Maximum der Windkraftanlagen für die vorgegebene, potentielle Eignungszone angesehen wer-

den. Diese Variante stellt somit auch den gegenständlichen Planungsfall dar . 

... 
'},S..troQ \ 

J ;15{] 500 t )00 -1. 
~-"' !<~ 

Abbildung 15: Optimierte Nutzung der Eignungszone mit 6 Windenergieanlagen {EWS, 2016) 
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3.1.3.2 Schlussfolgerung 

Die naturräumlichen sowie naturschutzfachlichen Gegebenheiten lassen eine maximale Nutzung der 

§ 20-Zone nicht zu. Somit stellt eine, aufgrund der Vorgaben optimierte Nutzung der Eignungszone 

die maximal mögliche Nutzung im Hinblick auf die Forderung erneuerbarer Energie dar. Daher ist 

diese optimierte Nutzung auch der gegenständliche PlanungsfalL 

+ keine erheblichen Auswirkungen 

"' mögliche, negative Auswirkungen 

keine erheblichen Auswirku ngen auf Bereiche besonderer kulturel-
ler Bedeutung (Denkmalschutz) 

keine erhebliche Betroffenheit von Erholungseinrichtungen 

optimierte Energiegewinnung j Energieeffizienz (möglichst voll-
ständige Nutzung des vorh3nden~r! Windkraftpotentials) 

Relevante Grenzwerte werden eiilq;:>!;alten bzw. sind Ausgleichs-
maßnahmen möglich (anlagenbezogene Ernissionen wie insbeson-
dere Schall, Schatten) 

Auswirkungen visueller Form auf das Orts- und Landschaftsbild 
sind zu erwarten 

Auswirkungen auf Bereiche besond01er kultureller Bedeutung (Burg 
Forchtenstein) mäqld1 (vorgesehene Detailuntersuchungen auf 
r~l)jfi~ktebene) 

Auswirkungen auf den Wald sind w er.varten (Nutzungsfunktion 
als Leitfunktion des Waldes) 

, Betroffenheit des Bodens (Flächenverbrauch I Bodenversiegelung 
! isl: zu erwarten) 

r----------------------------+'·~~---~----~--~~~~~~--~--~~~~----~ I Weitere Untersuchungen hinsichtlich Naturschutz erforderlich i -negative Auswirkungen 
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3.1.4 Variante 111: Alternative Nutzungsmöglichkeiten am geplanten Standort 

3.1.4.1 Beschreibung und Bewertung 

In den Standortzonen bzw. Potentialflächen für Windkraftanlagen könnten auch, neben der Nullvari-
ante bzw. dem Planungsfall (oder Maximalvariante) weitere Nutzungen angestrebt werden bzw. vor-
rangig sein. Gemäß § 3 (2) des sektoralen Raumordnungsprogramms über die Windkraftnutzung in 
Niederösterreich sind in einer Standortzone Neuwidmungen von Bauland-Wohr:gebiet. Bauland-
Kerngebiet, Bauland-Agrargebiet, Sauland-Sondergebiet mit erhöhtem Schutzanspruch, Bauland-
erhaltenswerte Ortsstruktur, Grünland-Kleingärten, Grünland-Campingplätze, Grünland-land- und 
forstwirtschaftliche Hofstellen sowie erhaltenswerten G<~bäude im Grünlan:J nicht zulässig. Weniger 
Windkraft-sensihle Nutzungen, wie beispielsweise Land- und Forstwirtschaft oder aber auch Indust-
rie- und Betriebsgebiete sind als alternative Nutzungen in Standortzonen möglich. 

Es handelt sich bei der projektierten Fläche um eine als Grünland Land- und Forstwirtschaft (Glf) 
gewidmete Fläche, welche sich zur Gänze in einem Waldstück befindet. Dic:>ser Wald hat lt. Waldent-
wicklungsplan eine Nutzfunktion. 

Da es sich im gegenständlichen Bereich jedoch urn einen bewaldeten Höhenrücken handelt, weitab 
von bestehendem Siedlungsgebiet bzw. Baulandwidinungen, mitten im Grünland, kann als alternati-
ve Nutzungsform lediglich die Forstwirtschaft genannt werden. Für eine Ausweisung von Bauland ist 
darüber hinaus auch die generelle Baugrundeignung nicht gegeben. 

Aufgrund der zuvor genannten Gegebenheiten ist eine andere Nutzung als die derzeit durch die 
Widmung vorgegebene (Forstwirtschaft) bzw. d·le Nutzung des Windkraftpotentials auf den gegen-
ständlichen Flächen als nicht sinnvoll einzustufen bzw. auch nicht wünschenswert. 

3. 1.4.2 Schlussfolgerung 

Aufgrund der zuvor genannten Gegebenheiten im Projektgebiet ist eine andere Nutzung als die der-
zeit bestehende (Forstwirtschaft) bzw. die Nutzung des Windkraftpotentials und damit die Nutzung 
der Möglichkeit zur Erzeugung alternati1Jer Energie nicht möglich bzw. nicht vorteilbringend. Status 
Quo ist eine Grünl.andwidmung mit Watd (Nutzfunktion). 

Daher kann die Nutzung der Flächen für die Windkraft, vor allem im Hinblick auf die alternative 
Energieerzeugung als Optimum bezeichnet werden. 
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3.2 Ergänzende Bemerkungen zur V.ariantenprüfung 
Der gegenständliche Umweltbericht, somit auch die gegenständliche Variantenprüfung, ist im Zu-
sammenhang mit der Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms - Flächenwidmungsplanes 
der Gemeinde Schwarzenbach zu sehen. Im Fokus stehen dabei Planungsvarianten und Auswirkungen 
im Hinblick auf die Nutzung des Windenergiepotentials in Schwarzenbach. 

Basis für den vorliegenden Planungsfall sind umfassende Projektierungsarbeiten untN Berücksichti-
gung relevanter, technischer Aspekte (zur Optimierung der Energieausbeute) , Minimierung von Aus-
wirkungen (insbesondere im Hinblick auf naturschutzrelevante Aspekte und die von Wahnbauland-
widmungen und sonstigen, schutzbedürftigen Widmungen .. Mindestabstände) sowie die Berücksichti-
gung der naturschutzfachlichen Anmerkungen aus vorangegangenen Verfahren , 

Aufgrund dieser detaillierten, vorgelagerten Untersuchungen (h' der Projektierung d~s 'J\iindparks) 
sind die vorgesehenen Anlagenstandorte als quasi fix anzusehen, soda·:;s auch auf Widmungsebene 
entsprechend detaillierte Widmungsabgrenzungen, somit die Ausweisung von Widmungsflächen er-
folgen kann. Von der Möglichkeit einer großflächigen Widm~wgsfestlegung (rn'it Festlegung der ma-
ximal zulässigen Anlagenanzahl in einer solchen, im Flächerv .. vidmungsplan ausgewiesenen Zone) 
wurde daher bewusst nicht Gebrauch gemacht bz·,'\'. war aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht 
möglich. Somit konnte auch bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen (z.B. insbesondere im 
Zusammenhang mit Auswirkungen auf das Landschaft:sbild) konkret auf diese vorgesehenen Anlagen-
standorte abgezielt werden. 
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3.3 Zusammenfassender Variantenvergleich 
Im Zuge der Variantenprüfung zur strategischen Umweltprüfung wurden drei Szenarien einer Prüfung, 
somit einer Bewertung unterzogen. Variante I beinhaltet dabei einen Vergleich mit der Nullvariante, 
somit eine Bewertung der Auswirkungen bei Unterlassen der Widmungsmaßnahme. In Variante II 
wird eine optimierte Nutzung des Windkraftpotentials, im Hinblick auf Unterschiede zwischen voll-
ständiger oder nur teilweiser Nutzung des Potentials der § 20 Eignungszone untersucht. Variante III 
beurteilt die alternative Nutzungsmöglichkeit der für die Widmungsmaßnahme VNge.sehenen Flä-
chen. 

Im Sinne einer effizienten Nutzung des rechtlich möglichen Windkraftpotentials erscheint- zur Er-
reichung relevanter Zielvorgaben (Klimaschutz, Forcierung erneuerbarer Energien) eine vollständige 
Nutzung des Windkraftpotentials zielführend, ist jedoch aufgrund naturschutzfachlicher Bedenken 
nicht möglich bzw. könnte erhebliche Umweltauswirkungen bei voller Nutzung der Eignungszone 
nach sich ziehen. Dahingehend ist der konkrete Planungsfall als optimierte Nutzung zu erachten, da 
der Planungsnullfall gegen die Zielvorgaben des Klimaschutzes und det Fvrcierung erneuerbarer 
Energien sprechen würde. 

Die Möglichkeit der alternativen Nutzung - im konkreten Fall die forstwirtschaftliche Nutzung der 
Flächen - würde ebenfalls gegen eine effiziente Nutzung des Potentials, gerade im Hinblick auf den 
Flächenverbrauch sowie auch den Waldbestand, sprechen. Somit kann die Nutzung der Eignungszone 
durch die Windkraft als Optimum im Hinblick auf die Ge•.vinnung von INindenergie betrachtet werden. 
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4 Zusammenfassung 

4.1 Tabellarische Zusammenfassung des Umweltberichts 
Nachstehend findet sich eine Zusammenfassung der Ergebnisse zur strategischen Umweltprüfung 

(SUP). 
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ARGE Raumplanung 

Dokumentation der Untersuchungsergebnisse zur strategischen Umweltprüfung 

Methodik und Ablauf der umweltbezogenen Untersuchungen. Darstellung even- Raumverträglichkeitsuntersuchung. ce~:da!~rte Untersuchung% l!n::i Erl;i\Jt.~tungen bezUglieh 
einer möglichen, erheblichen Bee·",;·luco;~,·;g ;e!~vanter Schutzgüter oo«if. ~;;t:<rsuchungen betref-

tuell aufgetretener Schwierigkeiten bei den Erhebungen. fend Schatten, Schall, Ornitholoqie, Öko>c~;:.~ ur•d i.andschaftsbild. 

Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Raumordnungspro- Ausweisung von sechs- Standarten (4 FUil:hen) rD; die Errichtung von Windkraftanlagen als Grün-

grammes sowie der Beziehung zu anderen relevanten Plänen und Programmen. land-Windkraftanlagen (Gwka) im Nor~.en des Gee;eiode<j•>bietes der Marktgemeinde Schwarzen-
bach. Relevantes Plar,.;ng;in;tllJment: Ortliches Raurr.ord•,ungs,;rog,,;mm. 

Beschreibung, Analyse und Prognose des Umweltzustandes. Umweltmerkmale 
Vorwiegend laft'l u~d IQ: ;:-.. l;ts:h~f'llch genutzte flä.c.h;;r. 'l!i! inten~iver landwirtschaftlfcher 

der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden. Nutzung bzw. ;r·.;i~e Waldfld-::;;.:n (r:it ~1utzfunktion. Die s~chs Standorte der Windkraftanlagen 
befinden sich allesamt im Waldgebd cr.it <'crstwirtschaftlic~'" Nutzung. 

Sensib c. nat·;rschutzrelevante Gebiet€ \ .,,;,; beisplelsweise Europaschutzgebiete) sind von der 
Für das Raumordnungsprogramm relevante Umweltprobleme unter besonderer geger:stJ1 :dlkh~n Planung nicht direkt betcnfeen. Das nächste Natura2000 FFH- und VS-Gebiet 
Berücksichtigung sensibler Gebiete (wie z.B. furopaschutzgebiete) befin:lE•·' :ici; in ca. 1,6 km Entfernung, dös ,c;ichstgelegene Landschaftsschutzgebiet in 0,6 km 

Ent'".;_:.lnuilg 

FOr das Raumordnungsprogramm re/evonte, rscbt3~erbindlich zu berücksichci- Im Gebiet der 9<'pi.o•1ten Standorte der Winc<::aftanlag~n befinden sich keine relevanten Schutz-
genden Ziele des Umweltschutzes und die Art, wie diese Ziele und alle Um- gebiete, jedoch gHt es, all·:!~meine Ziele d% Umweltschutzes und der Raumplanung zu berücksich-
welterwägungen berücksichtigt wurden. tigen. 

Biologische Vielfalt K·:.:i::~ b!\-t lediglich margin.aln .-... twlrkungeo erkennbar. 

Diesb,";t ,:;S'~i·:: wurden Gutachter: irr H·:"!Jlick auf mögliche, erhebliche Auswirkungen der Wind-
kraftanla~~n ?.uf die Bevölkerung b~-t<.offeod Landschattsbild, Schall und Schattenwurf erstellt. 

Bewertung der Umweltauswirk;Jngen 
Im Hinblick a•J'' ö.rhattenwurf sind laut Gc~.ad1tw1 ,;n einem Standort Auswirkungen auf die Bevöl-

unter kerung zu erw.l:toc. Durch Ausgleichsmaii".Jir.w;n werden diese Auswirkungen jedoch kompen-
Angabe der Umweltziele und beabsichtigter siert. 
Ausgleichs- und Kontrollmaß,.rcrilmen 

Bevölkerung Die Schallemissio;J.~n der Windkraftanlageo befinden sich unter den vom NÖ ROG vorgegebenen 
Grenzwerten umi somit sind ebenfalls keine Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten. 

i D?c. Lc<>JJ.hcn,ftsbild wird teilweise durch die Errichtung der WKA beeinflusst. i Ger ge:oärl NÖ Raumordnungsgesetz 2014 vorgegebene Mindestabstand der geplanten Windkraft-
anlagen zum nächstgelegenen Wohnbauland (und sonstigen, schutzwürdigen Widmungen und 
Nutzungen} wird bei der gegenständlichen Ausweisun!l_ von Grilnland-Windkraftanlaqen bei der 

- - --- -----
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Gesundheit des Menschen 

Fauna 

Flora 

Baden 

Wasser 

Architektur I Archäologie 

Landschaft 

Rele<tanle Wech;odbezieh~ngen 

Kurzdarstellung der ge,r:t~U't2>; Varianten. Voraussichtliche Enh·1d·l~i.l''] des 
Umweltzustandes bei !Jrr:lrtcl::!chführung des Raumardnungspragmmni,'S (Pi:.J -I nungsnulifall) 

ARGE Rauiiiplanung 

- - -----
Standortgemeinde sowie bei den Na~hbargemeinden eir,~ Z::o l t·"~ Darüber hinao:-; ,.; ;:;r. auch die 
Vorgaben durch das burgenländisch;; ~.;umplanungsgesetz ,., ,.~ ,?::::'. ·:''' 

Keine Auswirkungen erkennbar (BEwte''·"'"F" siehe oben: Bevoli<~h:ll·< 1 

Aus Sicht des Thementiereichs Q~ologle 1\: '"·'· c·eqenständliche Projekt als umweltverträglich zu 
bezeichnen (vgl. Raab, 2016). 

Jene F\:lchen, auf denen die Errichtung von Winc:C JT.: ,J~·. Jqen vorgesehen ist, werden zum jetzl· 
gen Zeitpunkt for<tJ•:'~.~t.!dit'.:ch bewirtschaftet (Nc:;:·,; ,Jlri). ':ioe .1; ningehende Prüfung hat je-
doch ergeben, c~ ·.:; :wrc~ die ,c:~e.sehene Widmungsän"" '"''J led iglich marginale Auswirkungen 
auf die Flora w o1:·::il't,, •: ;•n: ;rl~:;,;, Verlust von Waldboder·J, 

Insgesamt s111d ~eine bzw. ledigti•h •~,:;•nale Auswirkungcö durch die geplanten Windkraftanla-
gen auf den 3:;den erkennbar (durch 'oiU:e •1ersiegelungj. Die Flächen sind vorwiegend Waldflä-
chen mit ~ut.~;&nktion. 

Kein . A:•~~.f. !a:•tgen erkennbar. 
-

Keirle Ausw,;b;.g~n ?rkennbar. -- -
Prinzipiell sind v; ,·.u~iie A ·!~·virkungen auf rlas Landschaftsbild durch die geplante Änderung un-
u"'aiinglich. Von ein~· t•Hw;oi;.on vi~•.!Olle.! Beeinflussung der Landschaft muss daher ausgegangen 
"~";e:• ~rholungsräume ,;n,J i<: r~J .. J~ereichen betroffen, Ausweichmöglichkeiten zur Erholungs-
o. ·_; .o n; >i···d jedoch vorharoaen. Die '•chnogene Vorbelastung des Landschaftsraumes ist gering. 
Es :..ir;J ~:?;·~i! ~rhebliche Beeirm~ich~~q-unq von relevanten Blickbeziehungen und keine erhebli-
chen Au51'1''"'C ·'~J ~n bzgl. Horizont-.o•c:ellco1g (Umzingclungswirkung) zu erwarten. -Keine Auswh:.".''-'•" erkennbar. 

Der gepla nte w;";j\·ark bzw. die Standorte ci?• sechs Windkraftanlagen des Windparks in der Ge· 
meinde Schwarze~l : ach befinden sich allesa,nt in einem Waldgebiet in ausreichender Entfernung 
zu den Wohnge<~;~ten der Gemeinde Schwarzenbach und der Nachbargemeinden. Im Zuge der 
Variantenprüfu:•q wurde zum einen der Planungsnullfall geprüft, andererseits auch eine unter-
':~;edlich ic~aii;ive Inanspruchnahme der potentiellen Eignungszone sowie Nutzungsalternativen. 
1':c ""' ;.;,, tergrund der Klimaziele und dem Bestreben nach Forcierung alternativer Energien 

1 
,, .. J :l'e, im Rahmen der rechtlichen Vorgaben mögliche Nutzung der § 20 Zone, wie sie im Pla-
nungsfall vorgesehen ist, empfohlen. 
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Dokumentation sonstiger Untersuchungsergebnisse 

Beschreibung der geplanten Moßhohmen zur Obenvachung der Umwellauswir· 
kungen 

allgemein verständliche Zusammenfassung 

ARGE Raull<planung 

------- ----
Im Hinb\ick auf das S<:hutzgut ~lens~h wurden im Zuge •''lil Sjlezifischen Fachgut;;ci;,en betreffend 
Schall und Schattenwurf keine Ausw·i;·<u~gen festgestellt. 

Eine Uberwachung .der Umwettau~ .. ~~~U·tgen ist im Sinn~ der NC R;~m :filo1~ l·~setzes vorgese-
hen (§ 13 Abs. 5 NO ROG 2014). 

Im Nordwesten des Gemeindegebiets der MJrk-~rro ~;r.de Schwarzenbach ist die Errichtung eines 
Windparks mit 6 Windkraftanlagen vorgesehen. Die go:.•l~nten Standorte befinden sich in einem 
Areal, das als Waldgebiet mit Nutzfunktion ausge11ie,er is;·_ Die betroffenen Flächen werden von 
Grünland-Land- u•>u ;·oc:,r.,io+ort"Ft (Glf) in Grünland -W·i;:dk:afl:ac.lage (Gwka) um gewidmet. Eine 
erhebttche e.ee ,;~""""9 •Ii« \)r.::'lb.1ulandes bzw. des.W~!Htbad.2ndes der benachbarten Gemein-
den ist auf Gt. fiil ""' e"'~"" ':~•·•~•·, geo~äß NÖ Raumordn~n~'gesetz 2014 festgeregten Mindest-
abstände nicht 'tl erwarten. Aufgw;"l J2~ i'rscheinungsbilde> und Ausführung der Windkraftanla-
gen ist teilw,;~,;~ mit Einflüssen auf d:,o t.a··d1chaftsbild zu rechnen. Die Gutachten betreffend die 
Schut~~üter zeigen keine bzw. geringfü~ig2 S'!!influssung durch die geplanten Windkraftanlagen 
auf. Damit ;,t ~us schalltechnischer, schat•eoHurftechnischer, ornithologischer und ökologischer 
Sicht.'''" mit '!•ringen, keinesfalls jedoch ;o;( erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter zu 
recnnen. --

- --- - --- , _ ____________ -----------------------------
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4.2 Zusammenfassende Bemerkungen 
Im Rahmen der gegenständlichen, strategischen Umweltprüfung wurden relevante Auswirkungen 

eines geplanten Windparks im Gemeindegebiet von Schwarzenbach untersucht. 

Die diesbezüglichen Ergebnisse werden in diesem Umweltbericht zusammenfassend dokumentiert. 

Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter der SUP (strategische Umweltprüfung) sind nach Aus-

wertung der Untersuchungsergebnisse (Auswertung einzelner, externer Fachgutachten sowie Bewer-

tung der relevanten Schutzgüter) nicht zu erwarten bzw. im Zuge einer nachgelagerten Umweltver-

träglichkeitsprüfung (SUP), vor allem was den Bereich Naturschutz/Ornithologie betrifft, in tieferer 

Detailschärfe zu überprüfen. 

Sulz im Weinviertel, im April 2016 

GZ. 3.667-7/16 April2016 

DI Michael Fleischmann 
Ingenieurkonsulent für 
r,.,umplanung und Raumordnung 

Bearbeitung: 
Stefan Lucin, MA 
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5 Quellen 

• "Windpark Schwarzenbach - Projektbeschreibung". EWS Energiewerkstatt Consulting GmbH (Jän-
ner 2016, Munderfind) 

• "Windpark Schwarzenbach - Schalltechnischer Bericht für die Umwidmung". EWS Energiewerk-
statt Consulting GmbH (November 2015, Munderfing) 

• "Windpark-Schwarzenbach - Schattenwurftechnische Untersuchung fü:- die Umwidmung". EWS 
Energiewerkstatt Consulting GmbH (November 2015,. Munderfing) 

• "Windpark Schwarzenbach - Fachbeitrag zur strategischen Umweltprüfung - Bericht Tiere, Pflan-
zen und Lebensräume". Technisches Büro für Biologie Mag. Dr. Rainer Raab (Jänner 2016. Wien) 

• "Fachbeitrag zur strategischen Umweltprüfung - Untersuchung der vi<>uellen Auswirkungen des 
geplanten Windparks Schwarzenbach". RaumRegionMensch, DI Fleischmann (April 2016, 
Obersulz) 
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6 Anhang 

Anhang A 

RaumRegionMensch, Schwarz-Rot Darstellung der Änderung des Flächenwidmungsplans, A-2224 

Obersulz, Februar 2016. 

Anhang B 

EWS, Energiewerkstatt Consulting GmbH: "Windpark Schwarzenbach, Proj ektbesch reibung", A-5222 

Munderfing, Jänner 2015. 

Anhang C 

EWS, Energiewerkstatt Consulting GmbH: "Windpark Schwarzenbach, Schalltechnischer Bericht für die 

Umwidmung", A-5222 Munderfing, November 2015. 

Anhang D 

EWS, Energiewerkstatt Consulting GmbH: "Schattenwurftechnische Untersuchung für die Umwid-

mung", A-5222 Munderfind, November 2015 . 

AnhangE 

RaumRegionMensch: "Fachbeitrag zur strategischen Umweltprüfung - Untersuchung der visuellen 

Auswirkungen des geplanten VVindparks Schwarzenbach", A-2224 Ob\~rsutz, April 2015. 

Anhang F 

Technisch es Büro für Biologie Mag . Dr. R.ainer Raab : "Fachbeitrag zur strategischen Umweltprüfung-

Bericht Tiere, Pflanzen und Lebensräume '', A-2232 Deutsch-Wagram, Jänner 2015. 

Anhang l~ 

G eogene Gefahrenhi nwe iska1 ten: potentielle Rutsch- und Sturzprozesse, Quelle: NÖ Atlas 
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